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er erstê rncui
on dem ericht msgemem.

tJn Land- Gericht ist das Recht/ und Macht in denen
peinlichen Sachen , über Leib und Blut deren Menschen zu
richten . Und zu solchem End kan ein jedwederer Land - Ge¬
richts - Herr , ausUnserer Macht in seinem Land - Gerichts - Ge-
zirck , Stötz - Holz ( so man vor diesem Creutz genannt , der-
gleichen aber hinfüro nicht mehr m Gestalt eines Ereutzes aust

gerichtet werden sollen ) Pranger und Galgen an gezimenden Orten , jedoch
auf seinem Grund und Boden ( er wäre dann von Alters hero befreyet , und
berechtiget , dergleichen auf einem fremden Grund zu setzen) haben , und er¬
heben , auch in denen peinlichen Sachen denen Ubelthätern nachstellen , ihnen
nachforschen , sie ergreiffen , gefänglich einziehen , gür - und wo es vonnothen,

A pem-



2 Erster Theil

peinlich fragen , in solchen Sachen urtheilen , und die Vollziehung deren Ur-
theilen verordnen , alles auf Maß und Weis , wie hernach folget.

man aber der Land - Gerichts - mässigenFäll halber nicht anstehe,
haben Wir dieselben nachfolgenbs im änderten Theil dieser Unserer
Land - Gerichts - Ordnung meistenrheils ausgeworffen ; wollen aber

auch alle diejenigen , so denenselben ungefährlich gleich , und sonsten für pein¬
lich zu halten , darunter verstanden haben.

et dritte ^ rcicui

wegen deren Wändeln und Straffen , so bey denen Kirch -Täg-
MW Behüten und Panrhaydungen Vorkommen , zwischen denen Land - Ge-

richrs - Dorf - und Grund - Herren unterschiedliche Stetigkeiten Vor¬
kommen , als lassen Wir es zur Nachrichtung bey der vorigen Land - Gerichts-
Ordnung verbleiben ; daß nemlich derjenige , er seye Land -Gerichts - oder Dorf-
Her - , welcher die Kirch - Tägs - Behüt im Pan , oder anderen Dörffern hat,
die Zeit desselbigen Kirch - Tags zu wandeln habe , wie eines jeden altes Her¬
kommen mit sich bringet.

§ . i . Doch was iVlrlcsr - und Land - Gerichts - Händel keynd , die gebüh¬
ren allein dem Land - Gericht , dieser Unserer Ordnung nach , abzuhandlen;
sonsten ausserhalb der Kirch - Täg - Behüt sollen die Wändeln zustehen , und fol¬
gen einem jeden , der die von Alters gehabt har , und wie Herkommen ist ; doch
daß dieselben , nach Gestalt der Thal , auf genügsame Verhör und Erkundi¬
gung , zimlich getreulich , und nach Ehrbarkeit aufgesetzt , und genommen,
auch des Verbrechers Herrn , oder dessen Beamten zu solcher Verhör und Er¬
kundigung verkündet werde , der mag darbey erscheinen , und solche Straf
anhören.

§. 2 . Desgleichen solle es in denen Panthaydungen mit denen Wändeln,
nach Gestalt und Herkommen einer jeden That , ehrbarlich , getreulich , und
zimlich gehalten , und wider Billigkeit niemand beschweret werden ; wie Wir
dann auch die in etlichen alten Pan - Büchern befindlich , unvernünftig , und
wider alle Recht lauffcnde Wandeln und Straffen ; als daß einer , welcher
heimlich vor einem Haus loset , ohne Bestraffung tob geschossen , oder gesto¬
chen ; item , daß einem wegen eines abgehackten fruchtbaren Baums die Hand
abgehauet werden solle , und andere dergleichen unrechtmässige Wändeln , und
Erraffen , hiemit gänzlich aufgehebet haben wollen.

§ . z . Aber in anderen bey Kirch - Tag - Behüt und Panthaydung vor¬
kommenden Fällen und Verbrechen , so nicht ivi-ileiirisch , solle kein Land - Ge¬
richts -Her - einzugreiffen , noch zu handeln Macht haben ; und da er sich dessen
unterstunde , wurde er von Uns nicht allein , wie fichs gebührt , gestraft , son¬

dern



Der peinlichen Tand- Gerichts-VrdnvNA. Z
dem auch in den Gewalt, und Abtrag deren Schäden, so daraus entstanden,
erkennet werden.

!er viertêrticui
Anziehung deren offenen Uhätern.

DMMAnnnuneinMissethäter , er seye angesessen, oder nicht , gleich also-
bald in öffentlicher wahren Thal ergriffen wird , kan, und sollihne
der Land -Gerichts -Herr gefänglich einziehen, und wegführen , je¬

doch hernach des Gefangenen Grund -Dorf -ober Vogt -Herrn mit Überschreit
bnng deren Ursachen dessen förderlichst erinneren.

§. i . Wann aber der Grund - Dorf oder Vogt -Herr den Thäter ehender
auf seinem Grund erfahren , ober bekommen kan, solle er ihn alsobald gefan¬
gen nemmen, doch hernach dem Land - Gericht solches ankünden, und längst
inner drey Tägen mit allen habenden Anzeigungen liferen an Ort und End,
wie es zwischen beyden Theilen sonsten Herkommen ist.

§. 2. Oder da man der Liferung halber , wo , oder wie dieselbe gesche¬
hen solle, strittig wäre , solle man gleichwol den Thäter mit Vorbehalt eines
jedwederen habenden Rechtens in das Land-Gericht liferen, und hernacher die
Strittigkeit gehöriger Orten ausführen.

§. z. Worbey Wir den widerrechtlichen Mißbrauch , da man an et¬
lichen Orten , wann man mit dem Land-Gericht strittig ist, die ivislestr Per¬
sonen mit einem Faden oder Stroh - Halm anbindet , und wann ihn der Land-
Gerichts -Herr nicht gleich übernimmct , lauffen lasset, und alle andere der¬
gleichen Unordnungen , bei) Unserer Straf und Ungnad , aller Orten gänzlich
aufgehebet haben wollen.

§. 4 . Betreffend aber Unsere Land-Leut , wann sich dieselben in Ivlulestr-
Sachen vergriffen , und in offenbarer wahrer Thal betretten werden , wollen
Wir , daß es mit ihnen nach Ausweisung desvonUns , ihnen, unterm Ost «,
Preßburg den z. vecemkris , ^mio SechszehenhunderkSieben undDreyfstg
ertheilken Lriminai -LrivileZii gehalten werde.

er fünfte Lnicul
!on Umgehung deren UHLtern, die nicht auf offener

M)at ergriffen werden.
wo der Thäter nicht auf offener Thal bewerten wird , son-

LKI dem unter des Grunds -Herrn Dach -Tropfen , oder in einem Closter,
Schloß , Frey - Hof , oder an einem anderen von dem Land - Gericht

befreyten Ort sich befindet, kan der Land -Gerichts -Herr ohne des Herrn Be¬
willigung auf jhne nicht greiffen, weniger daselbst einfallen, sondern wann
der Thäter angesessen, oder eines Angesessenen Kind , ober Dienst -Bott tst,
solle er die That , und deren Anzeigungen dem Dorf -Grund -oder Vogt -Herrn
vortragen , und hierüber die Stellung begehren, welches dann auch deren
Unangesessenen halber , wann sie nicht in offenem Land - Gericht , sondern un¬
ter den Dach -Tropfen , oder an vorermeldt -befreyten Orten anzmreffen , also
ru halten ist. A 2 §- r.



4 Erster Theil
§. i. Findet nun der Grund-Dorf-oder Vogt-Herr die Anzeigungen

für erheblich, ist er denThäter alsobalden, oder längst inner drey Tagen, den
Angesessenen zwar Anfangs bloß in der Person, samt dem gestohlenen Gut,
den Unangesessenen aber mit bey sich habenden Haab und Gur (es wäre dann
ein-oder anderer derentwegen absonderlich befreyet, und in der Freyheits-
Ubung) heraus zu geben, und folgen zu lassen schuldig. Was den Land-
Gerichts-Unkosten deren Angesessenen bereist, derentwegen ist hernacher im
vier und fünfzigsten rärucul Verordnung geschehen.

§. 2. Hielte aber der Grund-Herr die Anzeigungen nicht für erheblich,
solle er solche UnsererN. Oe. Regierung unversaumt einiger Zeit vertragen,
und sich derentwegen Bescheids erholten. Was sie nun solcher Stellung hal¬
ber verordnet, bey dem soll es verbleiben.

K. z. Da auch der Grund-Herr mir Einreichung deren Bedencken säu¬
mig wäre, kan ihn der Land-Gerichts-Herr vermittels Unserer Regierung ge¬
richtlich darzu treiben, und ist entzwischen demselben nicht verwehrt(wo¬
fern es der Grund-Herr selbst nicht thäte) ausser des Dach-Tropfens, oder
sonsten sich des Thäters mit Wacht und guter Vorsorg zu versicheren, und
denselben mir Haab und Gut zu besten.

§. 4. Wann aber der Grund-Herr keinenRichter, oder Amt-Mann der*
Orten hätte, noch den Thäter anderwärts versicherte, und also die Gefahr
des Entrinnens vorhanden wäre, kan der Land-Gerichts-Herr gleich auf den
Lhater, auch unter den Dach-Tropfen greiffen, und denselben gar mit sich
gefänglich hinweg führen, nachmals aber, wie oben stehet, seine Obrigkeit

. alsobalden dessen erinneren, wie bann auch solcher der Grund- Obrig¬
keit in ander Weeg unprkejuäicirlich sepn solle.

Wer sechste^rcicui
Kn Wchiebung deren Watern.

MAIS auf erfolgende Erörterung der, zwischen der Vogt- Grund-oder
Dorf-und Land-Gerichts--Obrigkeit etwann vorkommenen Strittig-
keilen, solle der Grund-Dorf-oder Vogt-Herr denThäter wolverwahr-

lich halten, denselben nicht gefährlich hinkommen lassen, für sich selbsten mit
Geld-Straf nicht belegen, noch auf einige Weis schieben; dann wer solches
gefährlich, oder nachlässig thäte, der ist dem Land-Gerichts-Herrn vier und
sechzig Gulden, zuforderist aber Uns als Lands-Fürsten in absonderliche Straf
gefallen, welche Wir nach Beschaffenheit der Sachen, und des Verbrechens
unfehlbarlich gegen ihme, auf Anzeigen des Land-Gerichts, vorzunemmen
Uns Vorbehalten.

§. i. Ebener Massen ist ein Land-Gerichts-Herr sich des Thäters Per¬
son wöl zu versicheren verbunden,dann wann er dieselbe gefährlich-oder nach¬
lässiger Weis hinkommen liesse, oder die Lebens-in Leib-oder Gut-Straf für
sich selbst veränderen thäte, es entstehe dem Grund-Herrn hieraus ein Scha¬
den, oder nicht, ist er demselben vier und sechzig Gulden zu erlegen, beyne-
bens allen etwann entstehenden Schaben gut zu machen schuldig, und gleich-
wol, wie erstgemeldt, in Unser Lands-Fürstliche Straf auf Anzeigung der
Grund-Obrigkeit gefallen.

Der
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!er siebende ^ricul
!on deren Uhätern bey sich habenden Gut,

und derselben Aiferung.
»Elangend deren Thärern bey sich habendes Gut , solle, wie obgemeldt,ein¬

heimisch Angesessener oder Inwohner , allein in der Person , äusserer
. hätte gestohlene Sachen bey sich, bloß mit denenselben, ein Fremder

und Streichender aber mit Leib und allem Gur geliferet , und hievon die ge¬
stohlene Sachen dem rechten Herrn , dem sie der Dieb , seiner eigenen Bekannt¬
nuß nach, entfremdet hak, oder der Herr solches Guts es mit Beweistumen
endlich auch >r>lupplememum mit seinem Eid darkhuen kan, daß sie ihme zu?
gehören, ausser des Fürfangs deren zwey und siebenzig Pfenning , sonsten
ohne einig weiteren Entgelt , erfolget werden.

§. r . Von dem übrigen Gut , darumen sich niemand anmeldet , hat
der Land-Gerichts -Herr Macht den Land -Gerichts -Unkosten, so auf des Thä-
ters Einzieh -Atzung, Lrocels und Urtheil ergangen , abzuziehen; was aber
noch verbleibet , das solle er drey ganzer Jahr , von Zeiten des vollzogenen Ur.
theils an , unverkehrt , oder aber da es solche Sachen wären , die ohne Unkö«
sten, oder sonsten nicht erhalten werden kunten , verkauffen , und dm Wert
darfür bey sich behalten , auch so sich Gläubiger , oder Erben , und zwar die
im Land Anwesende, inner zwey, die Ausländische, oder Abwesende aber in
drey Jahren hierzu leßinmiren , solches ihnen erfolgen lassen, vorhero aber
ihme sechsten solches nicht zueignen, es wäre dann ein solcher Fall , m wel¬
chem Wir , und Unsere Vorfahrcr , Unseren getreuen Ständen die Einzie¬
hung deren Gütern hie bevor , und in dieser Unserer Land-Gerichts -Ordnung
nochmalen ausdrücklich zugeben.

!er achte Lreicul
io» WrkmdiglMg dm » Whäter».

iUsser obgemeldter Einzieh - oder Liferung wird ein Thäter entweders
) eMch durch Klag,oder anderlens durch venumi -uion kündbar ; ober

drittens , kommen solche Wahrzeichen , Argwöhn , und Vermutungen
vor/über welche der Land - Gerichts - Herr von Amts - wegen nachzuforschen
schuldig ist.

ler neunte ^rricul
Pn der ordentlichen Klag.

>As den ersten Weeg anbelanget , stehet einem jedwederen, den ande¬
ren in peinlichen Sachen , da er dessen Fug und Recht hat , vor Der
Land - gerichtlichen Obrigkeit zu beklagen , bevor . ,

-I l . Doch har ein Kläger hierbei ) zu wissen , daß er em ordentlich-
peinliche Klag , welche ben Namen des Klägers und Beklagten , die beMigene
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That mit allen Umständen , sonderlich der Zeit , «mb des SrtS in sich haltet,
in doppelter « chrift , eine zu Händen des Richters , die andere zu Händen des
Beklagten , förderlich einreiche, und solche, wie sich in peinlichen Sachen ge¬
bühret , klar und vollständig beweise.

K. 2. Wann der Kläger in feiner Klag den Beklagten gefänglich zu se¬
tzen begehret , solle der Land -Gerichts - Herr erwegen, ob die vorgebrachren
Anzeigungen zur Gefängnuß erheblich, oder nicht ; seynd sie nicht erheblich,
so kan er ihn nicht gefänglich einziehen lassen; wo sie aber erheblich, kan, und
soll er es thuen.

!er zchenbe^rcicul
!»» des Klägerse.guvon, oder Nerstcherimg.

Md sodann ist er Kläger , neben Benennung eines gewissen Orts , wo
er jederzeit zu finden, auf Begehren des Beklagten , das Land - Ge-

_ richt , und ihne Beklagten ( sonderlich wann die Klag auf das Leben
gehet) durch genügsame Bürgschaft , ober Güter dahin zu versicheren schul¬
dig , daß er seiner angefangenen Klag , bis zu End der Sachen Nachkommen,
auswarten , und beynebens alles dasjenige , was ihme im Urtheil und Recht
auferlcgel wird , vollziehen wolle, widrigen Falls , und da er mit genügsamer
Versicherung nicht aufkommen kan, solle er auch in guter sicherer Verwah¬
rung angehalten werden.

§. i . Es wäre dann die That männiglich offenbar , und an Seiten deS
Beklagten keine Entschuldigung vorhanden , in solchem Fall ist es an dem ge¬
nug , daß der Kläger das Land - Gericht , die Klag unaussetzlich fortzusetzen,
versicheret.

§. 2. Wo aber an Seiten des Beklagten redliche Entschuldigungen bey-
gebracht werden , ist es an dieser letzten OElon nicht genug , sondern der
Kläger muß , wie hievor gemeldt , den Beklagten , ihme alle Schmach , Scha¬
den, Gefängnuß und Unkösten zu erstatten , und gut zu machen, versicheren.

Ete ^m'cul
des Geklagten Merairtzvortung.

Achdem man nun dem Beklagten die Klag zu seiner Verantwortung
zugestellet, ist zu Horen, ob er dieselbe erstlich emweders durchgehends

__ . gestehet, und also hat der Land - Gerichts - Herr nichts anderes zu
thuen , als die Erkanntnuß der Ordnung nach vorzunemmen.

Andertens , oder aber durchgehends laugnet , auf welchem Fall demAn-
kläger gleich alsobalden der Beweis aufzmragen.

Drittens , oder der Beklagte gestehet die That , laugnet aber etliche er¬
hebliche Umstande , und bringet zu seiner Entschuldigung ein - oder mehrere in
denen Rechten gegründete Einreden und Entschuldigungen vor , so dann Be¬
klagter dieselben zu beweisen schuldig.

§. i . Es komme nun die Sachen auf einen, oder den anderen Weeg
der Beweis , solle der Land-Gerichrschm nicht allererst einen Lrosek vor der

. ' ' ^ . Be-



Der peinlichen Land- Gerichts- Vrdnung. 7
Beweisung anordnen , sondern wann man sichet, daß die Sachen doch auf
Weisung gehen muß , gleich alsbald nach der Klag und Antwort durch Bey-
Urtheil , einem oder anderenTheil , nach Beschaffenheit derSachen , und Aus¬
weisung deren Rechten , den Beweis auftragen , und dem Gegentheil die Ge¬
genweisung Vorbehalten.

!a zwölfte ^rcicul
!»» dem Dewcistum.

MWA ^ Orauf nun der weisende Theil seine Arkiculen eigenhändig , oder im
Fall er des Schreibens unkundig , durch zwey vor Gericht hierzu

»KAM  erbettene Männer unterschriebener, mit Benennung deren Zeugen,
einreichen:

§. i . Der Land- Gerichts - Herr dieselbe dem Gegentheil um seine Frag-
Stuck zukommen, und zugleich einen Tag zu Verhörung deren Zeugen , so in
seinem Land- Gericht wohnen , bestimmen, oder wann sie unter anderen
ri8-l>üinnen , oder Land -Berichtern wohnen , er solche Obrigkeit durch Lom-
pals-Brief mitEinschliessung deren Articulen und Frag -Sttick die Zeugen dar¬
über verhören zu lassen, und ihme deren Aussagen durch Gewiss verschlossener
zu überschicken, ersuchen, und selbige so dann mit beyder Theil Vorwissen
eröfnen solle.

§. 2. Nach eröfneter Weis - und Gegenweisung liget dem betveisenden
Theil ob , seine pvobsrions -Schrift längst inner vierzehen Tägen zu verfassen,
und solche dem Land -Gerichts - Herrn zu übergeben; diese muß er auch dem
Beklagten um seine lmp ^ n»cio>i-, Schrift , so er längst inner vierzehen Tagen
einreichen solle, zukommen lassen; darüber ist noch mit einer Lrobaiions - und
ImpuZnruion; -Schrift von vierzehen zu vierzehen Tägen zu verfahren , und
hierdurch zu schliessen, auch mir der Gegenweisung solcher Gestalt zu halten,
wie sonsten in Weisiings - Lvocellen in diesem Land Herkommen ist.

§. z. Wo auch ein«oder anderer Theil init Dollführung der Weisung,
oder Einlegung seiner Schriften verziehe, solle ihne der Land Gerichts -Herr,
nach Vermessung deren obbenannten Terminen , noch zum Überfluß , durch
zwey-drey - tägige Termin , hierzu anhalten , auch endlich wider den Saumse¬
ligen, von Amis - wegen , in Sachen verfahren.

Zer drcyzchende^reicul
Wann derAläger von derWag abstehen will.

wann der Kläger von seiner Klag , und Beweistum darumen ab-
LKA stehen will , daß er die Klag aus Zorn , Gachheit , Trunckenheit, oder

boshafter Anlernling eingewender, solle er , wann sich die Sachen also
- verhält , weiter nicht, glcichwol aber , zu Erstattung des ehrlichen Leimuts,

auch aller Schäden und Unkösten angehalten, beynebens nach Gestalt derSa¬
chen, von Amts -wegen gestraffet werden.

§. i . Wurde er aber , ohne einige genügsame Ursach, oder etwann we¬
gen Müthe , Gab , oder aus heimlichen Verstand abstehen, solle er über alle

Br ob-



8 Erster Theil
obgemeldte Erstattung , ebenfalls , und nach Gestalt der Sachen , linder , oder
schärffer gestraffet, und nichts destoweniger, er Kläger , zu Ausführung sei¬
ner Klag , und der Beklagte , zuDarthuung seiner Entschuldigung , angehal-
ren werden.

!a vierzchmdej^rcicul
etliche Uegulm, welche bey der Hewcismg in

peinlichen Wachen in Ucht zu nemmen.
iJeweil in peinlichen Sachen die Weisungen meistentheils durch Zeugen

geführet werden , und aber hierzu tauglich -und unverwerfliche Zeu¬
gen erforderet werden ; als seynd hierbey nachfolgende Regulen in

Acht zu nemmen.
§. i . Daß ein Mssethat wenigst durch zwey unverwerfliche, und un¬

tadelhafte Zeugen ( darunter auch die Weibs - Bilder , wann man keine Manns-
Personen haben kan, zu verstehen) erwisen werden muß , dannenhero wann
der Beklagte dem Zeugen ein Laster vorwirft , und solches zugleich in etwas
bescheinet, ist er nicht tauglich.

§. 2. Es müssen auch die Zeugen von ihrer eigenen Wissenschaft auSsa-
gen , und deren genügsame Ursach geben, dann die Zeugnuß von hören sagen,
ist unerheblich.

§. z. Die unbekannten Zeugen seynd auch ungiltig , es werde dann ab¬
sonderlich erwisen, daß fle ehrliche, untadelhafre Leut, und nicht verdächtig seyen.

§. 4. In peinlichen Sachen muß der Zeug zwanzig Jahr völlig alt
seyn, doch kan er von solchen Sachen , so sich in seiner Minder - Jährigkeit
von kurzer Zeit her zugetragen haben , und er dessen gute Wissens -Ursach zu
geben weiß, wol aussagen.

§. 5. Wann einer aber nicht die Missethat , sondern die Unschuld zu be¬
weisen hat , werden die Thädl deren Zeugen nicht so eigentlich in Acht ge¬
nommen , und bisweilen auch die Haus -Genossene zu Zeugen zugelassen; wie
hernach ^ rciculo 19. §. z. auch gemeldet wird.

§. 6. Und können in allen peinlichen Sachen die Zeugen zu ihrer Auösag
gezwungen werden.

§. 7. Nachdeme aber Unsere getreue zwey Stände , von Herren , und
der Ritterschaft , vonAlters hergebracht , auchWir , und Unsere Vorfqhrcr,
hiebevor gnädigst bestättiget , daß sie in Ablegung ihrer Zeugnussen des Eid-
Schwörens entlassen seynd, und unter ihrer Hand - Schrift , und aufgedruck¬
ten Pettschaft , lui) Nobili tiile , Zeugnuß geben mögen ; als lassen Wir es
auch dis Orts gnädigst darbey bleiben.

!er sünfzehmde^rcicui
!on dem halben Meweistum.

>Jn halbe Weisung geschiehst durch einen unverwerflichen Zeugen , so
doch seines Wissens eigentliche Ursach geben kan, und ist solche halbe

^ Weisung zur peinlichen Frag ein vollkommene Anzeigung, wie auch zu
dem , daß demBeklagten inLurgarions -krocellen das Lurgalioos -Eid , wann
die Sachen darnach beschaffen, aufgetragen werden kan, genugsam.

Der
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Zer sechzehnte^nicui
Don Werhörung deren Zeugen.

jEmnach an Verhörung deren Zeugen viel gelegen, als Men dieselben
bey dem hiesigen Stadt -Gericht , auch in Stüdl , und Märckten von

^ ^  dem Stadt -Richter , zweyBeysitzern , und Gerichts - Schreiber selb-
sten verhöret , oder dey denen Land - Gerichtern hierzu taugliche , und solche
Leut , welche die Wichtigkeit des Wercks verstehen, bestellet werden , mit ab¬
sonderlicher Verordnung , daß sie die Zeugen des Meineids recht erinneren,
die Kundschaft mit allem Fleiß anhören , bevorab eigentlich aufmercken, ob
ste den Zeugen in seiner Aussag wanckelinütig , und unbeständig befinden, auch
was ste für absonderliche Umständ in seinen äußerlichen Gebärden vermercken,
und dieses alles auf das flüssigste beschreiben, und vortragen.

Her sichmzehcnde^ rcicul
!on dem schriftlichen Oeweis.

>Je schriftlichen Urkunden , ob sie auch gleich des Beklagten eigene Hand-
Schrift wären , machen keinen völligen Beweistum , sondern allein

^ ^ eine starcke Anzeigung ; dahero dann auch ein ausser gerichtliche Be-
kannrnuß , Vergleichs , Abbitt , und dergleichen Schriften , wann nicht an¬
dere Umstände , oder die eigene mündliche Bekanntnuß darzu kommen, nichts
völliges erweisen.

Zer achtzchcnde^nicul
on der Urkamitnuß Uber ausgeführten Prozess.

»Ann nun die Weisung , und der darüber vollführte procels geschlos¬
sen, solle der Land- Gerichts - Herr , durch Besetzung eines unpar-
theyischen Gedings , von tauglichen , verständigen Leuten , wie her¬

nach in dem ein und vierzigsten /vnicul mehreres zu sehen, nrit der ordent¬
lichen Erkanntnuß solcher Gestalt Vorgehen.

§. 1. Entweders hat der Kläger seine Klag vollständig, und klar , wre
sich es in peinlichen Sachen gebühret , erwisen, und auf solchen Fall muß
das Unheil nach der Eigenschaft des Verbrechens gestelletftyn.

S. 2. Oder er hat die Klag zum Theil, und solcher Gestalt bewisen, daß
man den Beklagten an die strenge Frag legen kan, alsdann solle man ihn nm
derselben auf die' Weis , wie hernach von der strengen Frag gemeldet wwch
veleaen.

§. z. Wannaber derKlägerganz nichts beweisen, auch der Land-Ge¬
richts -Herr von Amts -wegen über ihn nichts beybringen kan, m solchem Fall
solle er durch das End - Urtheil von aller Straf ledig, und muffig gesprochen,
der Klager auch in Abtrag der Schmach , Schäden und Unkosten, nach MG
sigung des Gerichts , erkennet, und Mm Fall die Klag so gar unbedaäMm,
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oder boshaftig gewesen wäre , noch absonderlich, nach Wichtigkeit der Klag,
und der beklagten Person , darzu gestraffet; hätte er aber etliche scheinbare,
noch zur peinlichen Frag nicht genugsam bewisene Ursachen, solle er weder
gestraffet, weder in die Unkösten erkennet werden.

ft MMhmdc ^ rticul
!on der NurZarion. oder Entschuldigung der Mat.
»Orgemeldter ? roceis ist also zu halten , wann ein Kläger vorhanden,

wann aber kemKläger , hingegen die That selber, und genügsame An-
^ zeigungen Vorkommen, darwider der Thäter , oder Verdächtige zu

seiner Entschuldigung solche Behelf vorwendet , welche, wann ste erwisen
wurden , ihne von aller Straf entledigten , oder dieselbe minderten , solle man
ihme , neben Zustellung der wider ihne vorgekommenen Anzeigungen , aufer¬
legen, daß er sich von solcher Missethat und Jnzichten gegen dem Gericht , wie
sich es zu recht gebühret , pureren solle.

§. i . Welche pm gglian nun in ordentlichen Processen solcher Gestatt
anzustellen, daß der pm-gsm seine Weis -Arriculen in derForm , wie oben im
zwölften ^ rcicui gemeldet, einreiche, und hierüber die Zeugen , so er darin¬
nen benennet , eidlich zu verhören begehre.

. §' 2. Sodann muß das Land-Gericht , von Amts -wegen, Frag -Stuck
hi .rauf verfassen, und dieZeugen darüber , wie im erst-angezogenen zwölften
^iricul angcdeutet , verhören lassen.
. ^ Deren Zeugen halber ist zu wissen, daß in Portionen , um Wil¬
len dieselben zu natürlicher Nett -und Darthuung eines jedwederen Unschuld
angesehen, die Eigenschaft deren Zeugen nicht so genau in Acht zu nemmen,
sondern wann dem Richter keine absonderlich-erhebliche Bedrucken verkam»
men , auch die Brod und Haus -Genossene, ja die Eltern zu ihrer Kindern,
und die Kinder zu ihrer Eltern Dertheidigung zuzulassen.
. . 4 - N .ch beschlossener Weisung ist dieselbe zu eröfnen, und dem Be¬
schuldigten Abschriften hiervon zu ertheilen, welcher so dann seine erste ?ur-
§atiON8- Schrift inner Vierzehen Tagen peremprol ie einreichen solle.
. ^ 5-. Worüber allhier , und in anderen Städten , durch ordentlich be¬
setztes Gericht , auf dem Land aber durch unpartheyischss Beding , jedoch in
allweg , nach vorhergehender Vernehmung deren Rechts -Gelehrten , zu erken-
mn , und wann selbe für genugsam, und erheblich befunden wird , der Be-
jchludigte lcd g , und loszusprechen; im Fall ste aber nicht erheblich, solcher

Die pueMion seye unerheblich , und derentwegen der Beklagte fich
Mit mehreren zu pui ^lren , auch solche seine Schrift , inner vierzehen Lägen
perempronc emzureichen, schuldig; bringt er nun zum andertenmal keinen

Mehreren Behelf vor , so gehet die ordentliche Erkanntnuß fort-, wie gebräuchig.
^ 6- Wann nun aber ein so schwer, wichtig , und verwirrte Sachen
vorkäme , welche der Richter aus der blossen purAsnons -Schrift nicht erörte¬
ren könte, liget ihme ob , ein ^ ävoc-uen zu bestellen, der wider solche? m-
k->r>nn . von Amts -wegen,die gebührendeNothdurft handle,und also,ein völli.
ger r-rocess Mit zwey pueZzti0N8-und zweylmpuAn->tion8-Schriften in obbe-
-ktNiMten Termine » peremproris ausgeführet , und darüber erkennet werde.

§- 7-
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§. 7. Es kan zwar auch der?ur§E , wann er halbe Weisung für sich

hat, zum Lurgations-Eid, nach Beschaffenheit des Verbrechens, oder ande¬
rer Umstände, gelassen, und dasselbe von ihme ausgenommen, er sodann hier¬
übergänzlich losgesprochen werden, Anfangs zwar durch Bey- Unheil auf
solche Form.

Schwöre derN. daß er (wie es das ksKum mit sich bringet) so seye
derselbe von aller Klag und Straf ledig, und müssig.

Wann nun der?urg»m diesen Eid würcklich abgeleget, so folget so
dann das End-Urtheil.

DerN. habe sich, wie sich es zu recht gebühret, (das Verbrechen zu
setzen) genugsam xurgirt, seye demnach von aller Klag und Strafledig, und
müssig.

er zwanzigste^rcicui
Mdenen Aövocaten.

deren ordentlichen Klagen,und purgscions-proceilen,oder wann
AM der Gefangene zu Darthuung seiner Unschuld zuzulassen, solle man

sonsten keinem Ubelthäter, bevorab in klaren offenen Thcuen, einigen
Lävocscen zugeben.

§. 1. Und wann es ja aus erheblichen Ursachen geschiehet, solle der̂ ä-
vocsr angeloben, daß er dem Gefangenen nicht etwas Böses, so zu Unter¬
drückung ber Warheil gereichet, an die Hand geben, sondern allein auf dieses
sehen wolle, ob nicht vielleicht der Gefangene etwas zu seiner Entschuldig¬
oder Ringerung der Straf Dienstliches anzuzeigen, und auszuführen un¬
terlassen hätte.

er ein und zwanzigster̂cicui
0ll det OenunciatlOli.

lT̂ IEr anderteWeeg, die Thater zu erfahren, ist dievsnunciskion, dann
nachdeme gemeiniglich der Unkosten, Gefahr, und anderer Beschwer-
nussen halber nicht leichtlich jemand klagen will, und aber derentwe¬

gen die Laster nicht ungestraffel bleiben; als sollen die venunci-liones von
denen Land-Gerichrern angenommen werden, doch ist darbey zu beobachten,
Laß sie

§. l. Erstlichen von Leuten, die eines ehrbaren Thun und Wandels
seynd, mit dem Angegebenen nicht in Feindschaft stehen, und also aus rech¬
tem guten Eifer Herkommen, dahingegen die falschen venuncisriones, die aus
unchristlichem Neid, Haß, und Rachgierigkeit, oder schlechten, verleumdten
Leuten herrühren, seynd nicht allein nicht anzunemmen, sondern noch barzu
der venunci'gnc, nach Beschaffenheit der Sachen, und zugemessenen Unrechts,
zu bestraffen. ,

§. 2. Andertens, muß die venuncisrion glaubwürdige Anzeigungen in
sich haben, dem Land-Gerichts- Herrn auch alle Umstände der begangenen
Missethat, des OrtS, der Zeit, und dergleichen an die Hand geben, damit

C 2 die-
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dieselbe, wann die That nicht kündbar ist, Anfangs auf die wahre Beschaf¬
fenheit solcher angegebenen That, nach Ausweisung des folgenden vier und
zwanzigsten ^rriculs, hernach auch ferners der clsnunciirten Person nachfor¬
schen kan, wie, wann jedwederer Land-Gerichts- Herr, auf einkommend¬
gründliche OenullciLtton, solches aksobalden zu lhuen schuldig ist.

§. z. Kommen nun drittens aus der OenunciLkion, oder In̂ uilikioi»
solche Vermutungen heraus, welche zur gefänglichen Verhaft genug seynd,
solle der Land-Gerichts-Herr darzu schreitten, und mit Uberschickung der Vs.
nuncistion, und lliäicien, die Stellung begehren, der Grund - Herr auch,
wann er die Anzeigungen für erheblich hält, die angezeigt, und begehrte Per¬
son folgen lassen, oder wann er es nicht erheblich zu seyn vermeinet, Unserer
N. Oe. Regierung, wie oben im fünften̂ rücul vermeldt, alsobalden vor¬
tragen. .

§. 4. Uber solche venuncialion, und Anzeigen solle viertens der Land-
Gerichts-Herr den geliferten Beschuldigten ernstlich befragen, und im Fall
er der That beständig ist, nach dieser Unserer Ordnung weiter verfahren, wo
er es aber ganz, oder zum Theil widerspricht, und nicht genügsame Ursachen
zur peinlichen Frag vorhanden wären, ihne zur Lui-Zsnon kommen lassen.

§. 5. Es ist endlichen auch der vsnunciLnr schuldig, auf des Land-Ge¬
richts-Herrn Begehren, ihme IN der Inquililion mit guter Nachrichtung an
die Hand zu stehen, Massen er stchs auch in der Oenunciacioa erbieten, und
sich öffentlich für einen venuociLnren ausgeben kan, wann er dieses nicht
thut, sondern sein Person verschwigen zu halten begehret, gebühret keinem
Richter, auch auf Verlangen des Beschuldigten, einigen venunciamen zu
offenbaren.

er zwey und zwanzigster̂cicul
Bon der Inquisition, oder Nachforschung.

dritte Weeg ist die Nachforschung auf die That, oder auf den Übel-
thäter.
§. i . Diese ist ein jedwedere Obrigkeit, aufeinkommene erhebliche An¬

zeigungen, obschon sonsten kein Klag, oder veaunciaüon vorkäme, auch un-
gehinderet sich der Thäter mit denen Imei-stlinen etwann verglichen haben
möchte, von Amts-wegen darumen zu lhuen schuldig, damit die Frommen
in Sicherheit, und die Bösen in Forcht der Nachstellung, und Straf erhalten,
das Land auch von schädlichen Leuten gereiniget werde.

§. 2. Die solle nun nach Beschaffenheit der Sachen, entweders lumms-
rie , und generaliter , oder Ipscislirer geschehen; generaliter , da MSN insge-
mein auf eine vorgegangene böse That, und deren Umstände, ohne Anzeig,
und Argwohn, auf eine gewisse Person, nachforschet: Als, wann jemand in
einem Land-Gericht umgebracht wird, und man keinen Thäter weiß, daß
man nach Anleitung des folgenden fünf und zwanzigsten^rncuk, durch ge-
schworne Wund-Aerzt, den Toben beschauen läst, ob er viel, oder wenig
tödtlicheWunden hat? mit wasWaffen die Entleibung geschehen seyn möge?
und dergleichen, damit, wann etwann der Thäter einkommet, man desto
sicherer gegen ihme verfahren möge.
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§. g. Die Specisi - Inquisition wider ein , oder mehr verdächtige Per¬

sonen geschiehst solcher Gestalt , daß man erstlich äs corpore äeliüi , das
ist , der geschehenen wahren That , eigentlich versicheret seye.

Andertens , daß man wider einen , oder mehr , genügsame Anzeigungen hat.
Drittens , sich der That gegen ihme versehen mag.
Viertens , auf solche Anzeigungen diejenigen Personen , so hierumen

Wissenschaft haben , befrage , und vernemme.
§. 4 . Bey der Inquisition ist auch dieses zu erinneren , daß ein recht¬

liche Änklag , und Inquiiinon , von Amts -wegen , einander nicht hinderen,
seitemalen der Richter , neben dem Kläger , jederzeit dasjenige thucnkan , und
solle , was zu Erkundigung der Warheit , und Bestraffung des Übels am
nützlichsten ist. - ^

ji. 5 . Wann auch ein Kläger , von seiner angefangenen Klag , aus ge¬
nügsamen Ursachen abstehet , und alles des Richters Amt heimstellet , so solle
er doch dem Richter , zu besserer Forcstellung der Inquisition , alle habende Be¬
helf , und Nachrichtungen an die Hand geben.

§ . 6 . Demnach aber , wie gemeldet , genügsame Anzeigungen hierzu er¬
forderet werden , damit nicht etwann ein Ehrlicher , Unschuldiger in eine In¬
quisition gezogen , und hierdurch seineEhr angegriffen werde ; als haben Wir
diejenigen Anzeigungen , welche erstlich zur Inquisition , andertens zurGefäng-
nuß , und dann drittens zur peinlichen Frag , nicht allein insgemein , sondern
auch zu , und bey jedwederer iVUletir - That , genugsam , und erheblich seynd,
an seinem absonderlichen Ort ausgeworffen.

on denen gemeinen Mnzeignngen zu der Inquisition.
iNfangs ist zu wissen , daß zur Inquisition , sonderlich gegen fahrenden
'schlechten Leuten , so gar starcke , und nahende Anzeigungen nicht von-

. nörhen, sondern gemeine Vermutungen genug seynd.
§ . i . Als da ist , auch eines einigen Zeugen Aussag , ob gleich sonsten

wider ihne Bedencken vorfielen.
§ . 2. Das gemeine Geschrey , so von etltch unverdächtig , ehrlichen Leu¬

ten herkommec , und öfters wiederholtet wird , gibt auch ein gute Anzeigung,
bevorab wann der Verdächtige ein solche Person ist , zu welcher man sich
der That wol versehen kan , welche auch dergleichen vor diesem mehr begangen
har , oder derentwegen sehr verdächtig geweien ist . , .

§ . z . Wann ein Thäter auf einen anderen , ohne Frag , gütig , und
freywillig ausser der Pein bekennet . ^ ^

§. 4 . Hieher seynd zu ziehen alle nachfolgende Wahrzeichen , und Ver¬
mutungen zur Gefängnuß , und peinlicher Frag ; dann ein Vermutung , so
zu der Gefängnuß , und so . ru , genug , ist vielmehr zur InquUition erheblich.

§. 5.  Daß allein ein Wahrsager , ober andere , so mit aberglmibigen
Offenbarungen umgehen , auf einen aussagen , gibt gar kein redliche Vermu¬
tung , auch so gar nicht zum nachforschen ; ja es solle ein dergleichen vermem-
rer Wahrsager eingezogen , seiner verbottencn Kunst halber wol befraget,
und nach Beschaffenheit der Sachen er , und der seines Wahrsagens begeh¬

ret , gestraffet werden . ^ ^
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!er vier Md zwanzigster̂ercui
!on der Nachforschung, ob die Uhat würcklich ge¬

schehen seye, und sich in Garheit also besinde.
jEmnach so wol bey einer In̂ uibrion, als auch der peinlichen Frag, son¬

derlich aber vor der Straf , vor allem zu wissen vonnöthen ist, ob sich
_ die Thar, angezeigter Massen, zugetragen habe, und sich in Warheik

also befindet als solle ein jedwederer Land-Gerichts-Herr, in!desscn Gericht
ein oder mehr Thaten geschehen, alsobalden, ehe er zu weiterer Erkundigung
schreittet, ungeachtet der Beklagte sechsten sich angebe, und alles frcywillig
bekennet«, doch gleichwol, wie man es zu Latein Heist, in cni-pu- in.
quiriren, und gewisse Nachrichtung einziehen, ob sich die That in Warbest
also befinde; nemlich, ob dieser, oder jener, um ein solche Zeit, selbiger Or¬
ten seye ermordet wordent ob einer, dergleichen Vieh, Geld, und anderes
verkehren habet und also fort.

§. i . Oder wann die That ausser Land, oder Land-Gerichts geschehen,
der Obrigkeit selbigen Orts zuschreiben, und sich wol um die That befragen;
als auch die Mithelffer, so sich ctwann selbiger Orten aufhalten, namhaft ma¬
chen, damit man sich derselbigen bey Zeiten, auch in anderen Land-Gerich-
tern und Gebieten, versicheren möge.

K. 2. Kan also wider ein gewisse Person in lpecie ehender nicht inqui-
riret, noch jemand an die strenge Frag geleget, weniger verurtheilet werden,
es habe sich dann vorhero die Mssethat wahr, oder durch solche unfehlbare
Zeichen glaublich befunden, daß hieran kein vernünftiger Mensch zu zweifeln
Ursach habe.

§. z. Es wäre dann ein solches Laster, welches gar heimlich begangen
wird, und schwer zu beweisen ist, sonderlich wann hernach kein Zeichen sol¬
cher That verbleiben thm; als Ehe-Bruch, Blut-Schmid, Loäowis. Zau-
berey, und dergleichen.

§. 4. So ist auch bey beschreyten Land-Dieben, Beutel-Schneidern,
Strassen-Räubern, und Mördern, so gar alle schlechte Diebsstähl, Ranbe-
rey, und alte Mördereyen zu erkundigen nicht vonnöthen, bevorab wann
man es Länge der Zeit halber nicht wol erfahren kan, und man sich ohne
das der meisten und grösten Thaten bereits erkundiget hat.

er fünf und zwanzigste Hrcicul
Don dem Jeschaum.

jRägt sich ein Rauf-Handel, oder Tod-Schlag zu, solle man alsobal¬
den durch geschworneWund-Aerztden Beschädigten, oderToden be-

__ schauen lassen, ob derselbe viel oder wenig Wunden habe, welcher
Orten, von was Waffen sie vermutlich geschehen, und ob sie alle, oder wel¬
che hieraus tödtlich seynd; ehender dergleichen Beschau Vorgängen, solle der
Leichnam nicht begraben, ja wann er neulich begraben wäre, wider ausge¬
graben, und ordentlich beschauet werden.

Der
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!cr sechs und zwanzigste^nicui.

!on der gefänglichen Ginziehung nach der Inquisition.
jUfdieln<;uiiirion folget die gefängliche Einziehung, bey welcher send er¬

lich zwey Sachen in Acht zu nemmen.
§. i. Erstlich, daß ein Unterschied zwischen denen Personen zu halten;

dann die abelichen unverleumdten Personen, und die von männiglich für ehr¬
lich gehalten werden, bey denen auch zugleich kein Gefahr des Austrettens ist,
die sollen, ausser es scye die Thal gar offenbar, auch das Laster sehr groß,
nicht alsobalden gleich in würckljche Gefängnuß geleget werden.

§. 2. Was aber gemeine, sonderlich unangesessen-streichende Leut seynd,
wo man sie auch des Austrettens zu besorgen, deren kan man sich wol, auch
wo man noch im Zweifel stehet, versicheren.

§. z. Ferners wird erforderet, daß man hierzu genügsame Anzeigun¬
gen habe; als nemlich

§. 4. Wann der Verdachte ein solch verwegen, oder leichtfertige Per¬
son, von bösen Leimut, und Gericht ist, daß man sich der Missethat zu ihme
versehen möge.

§. 5. Oder ob er dergleichen Missethat zu üben, sich vormals unter¬
standen, oder würcklich geübet, und man ihn deren glaubwürdig beziehen.

§. 6. Wann er an gefährlich- und zu der That bequemlichen Orten,
oderZeiten gefunden worden.

§. 7. Wann einThäter in derThat, oder dieweil er auf dem Weeg dar«
zu, oder davon gewest, gesehen worden, oder ein solche Gestalt, Kleider,
Waffen, Pferd, und anderes habe, alS wie der Thärer, bemeldter Massen,
gesehen worden.

§. 8. Wann der Verdachte bey solchen Leuten, die dergleichen Missethat
üben, Wohnung, oder Gesellschaft hat.

§. 9. Wann er, wie hernach von dem Tod-Schlag gemeldet wird, des
Entleibten Feind, und grosser Mißgönner gewesen, ihme vorher gedrohet,
oder aber ein grossen Nutzen an der Missethat zu gewarten hat.

§. iO. Wann einVerletzter, oder Beschädigter, aus etlichen Ursachen,
jemand der Missethat selbst zeihet, darauf stirbet, oder es bey seinem Eid de-
jAbUl'bt.

K. i l. Wann jemand einer Missethat halber flüchtig wird.
§. 12. Wann ein Ubelthäter aus einen anderen in- oder ausser der güt-

oder peinlichen Frag bekennet, von welchem die Ubelthat wol zu vermuthen,
er auch derentwegen im Verdacht, oder Geschrey ist.

§. i z. Was nun in einer jedwederen peinlichen Sacken für absonder¬
liche Anzeigungen zur Gefängnuß erforderet werden, ist hernach an seinem
Ort zu finden.

§. 14. Im Fall ein Land-Gerichts-Herr noch nicht gar genügsame An¬
zeigungen zur Verhaftung hat, doch deren innen zu werden verhoffet, solle
er, sonderlich bey solchen Leuten, denen der Errett, oder Gefängnuß, an ih¬
ren Ehren verklienerlich ist, von weitem auf dieselben fleiffige Achtung geben
lassen, damit sie mittler Zeit nicht entrinnen.

D r Der
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!er sieben und zwanzigste^mcui
Kn -er Gefängnuß.

Eilen die Gefängnuß allein zur Versicherung, und(ausser gewisser
Fäll) nicht zur Straf angesehen ist; als sollen die Gefangenen nicht

_ in stinckende, zur Straf angesehene Koner, noch in die alten ties-
fen Thurn geworffen, sondern in solchen Gefängnussen aufbehalten werden,
wo sie ohne Gefahr des Lebens, und der Gesundheit verbleiben können.

§. i. Wie man ihnen dann auch die nothwendige Atzung geben, und
denen Krancken, auchKindel-Betherinnen alleMenschlicheHülf erzeigen, und
in Lebens-Gefahr an saubere Ort, doch wolverwahrrer bringen solle.

§. 2. In ein Gefängnuß solle man nicht zwey Thäter legen, damit sie
nicht einander zum ausbrechen helffen, sie sollen sich auch mir einander nicht
unterreden können.

K. z. Sobald einer in die Gefängnuß gebracht worden, solle man ihn
besuchen, ob er nicht verdächtige Brief, Werck-Zeug, Waffen, und andere
Sachen bey sich habe, und solches zu Gericht nemmen, ihme auch kein Mes¬
ser, oder andere dergleichen gefährliche Werck-Zeug lassen, damit er sich nicht
entleiben, oder durch Mittel derselben ausbrcchen möge.

Von denen jenigen, welche denen Gefangenen aushelffen, ist hernach
zu finden.

!cr acht und zwanzigste ärcicul
Won dem sicheren Geleit.

sEr aber von Uns, oder UnsererN.Oe.Regierung ein sicheres Geleit
har, der kan, so lang derl'srmin wehret, von niemanden gefäng-
lich eingezogen werden, und wer sich dessen wider Unser Lands-

Furstliches Geleit freventlich unterstunde, der solle, gleich einem Lands-Fried-
Brüchigen, in Unsere Straf gefallen seyn.

§. i. Kein Land-Gerichts-Herr kan ein sicheres Geleit ertheilen, weilen
Wir Uns, und UnsererN.O.Regierung, allein solches Vorbehalten haben.

§. 2. Es solle auch von Regierung aus keinem, der schon verhaft,
oder leichtlich zu bekommen ist, ein sicheres Geleit erthcilet werden.

§. z. Wann jemand um ein sicheres Geleit anhaltet, muß er das An¬
bringen, oder den Gewalt darum eigenhändig unterschreiben, dieweil er
sich zu etlichen Sachen darinnen verbindlich machet, welche in nachfolgenden
bestehen. -

Erstlich, daß er sich geleitlich verhalten.
Andertens, von seinen Gütern nichts veränderen.
Drittens, kein Wehr und Waffen tragen.
Viertens, den sicheren Geleits-Befehl dem Richter alsobalden über¬antworten.
Fünftens, seiner purz-mon förderlichst nachsetzen, und sich hierinnen

keiner Verlängerung, ober unbilligen Aufzugs gebrauchen wolle; bann wann
er wider eines, ober das andere thut, hat er das Geleit verwürckt.

§. 4«
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§. 4. Ferners ist zu wissen, daß ein jedes sicheres Geleit, nur bis zum
End-Unheil wehret, dann wann die Erkanntnuß wider den Vergleiten er¬
gehet, höret das Geleit auf, und muß derselbe in Verhaftung genommen
werden.

Die erste Geleits-Verwilligung hat gemeiniglich drey, die Erstreckung
aber, jede zweyMonat Termin, und lausten in benenftlben alle berien.

!er neun und zwanzigster̂cicul
Jas nach der Krhafkinigz«thlim.

jO derjenige, welcher in die Klag, oder Inguilicion, und darüber in
Verhaft gezogen worden, die Missethar verneinet, solle ihm vorge-

_ , halten werden, ob er anzeigen könnte, daß er der Misserhat unschul¬
dig, und man ihn sonderlich erinneren, ob er könnte weisen, und anzeigen,
baß er zur Zeit der begangenen Thar, bey Leuten, Enden, und Orten gewe¬
sen, daraus abzunemmen, daß er die Misserhat nicht gethan haben könnte,
welche Erinnerung dämmen nöthig ist, daß mancher, ob er gleich unschuldig,
aus Einfalt, oder Schrecken nichts vorzuwenden weiß, wie er sein Unschuld
ausführen solle. . ^ ^

§. i . So nun der Gefangene, berührter Massen, oder sonsten sein Un¬
schuld anzeiget, solcher Entschuldigung solle sich alsdann der Land-Gerichts-
Herr, oder Richter, auf des Beklagten, dessen Freundschaft, oder wann sie
es nicht haben, auf des Land-Gerichts eigenen Unkosten, zu dem Ende auf
das förderlichste erkundigen, damit der Unschuldige nicht leide, und doch das
Übel nicht ungestraffet bleibe, oder wann der Gefangene, oder seine Freund,
deßhalben Zeugen stellen weiten, solle man es, wie sichs gebühret, verhören
lassen, findet sich nun die angezogene Unschuld nicht, so verfahret man wei¬
ter, wie hernach vermeldet wird.

!er drey ^rcicul

on des Geklagten Laution, oder Versicherung.
>On der Versicherung des Klägers ist oben im zehenden̂rricul gemel¬

det worden; kein Beklagter, welcher auf Leib und Leben fitzet, solle
^ gegenc-mkion. oder Versicherung, es habe dieselbe Namen, wie sie

wolle, losgelassen werden. , v ^ 2-
§. 1. Ob auch gleich die That etwas gering, und um Geld zu straffen,

doch der Gefangene deren überwunden, oder es sonsten kundig wäre, solle mau
bevorab, nahe vor dem Urrheil, niemanden aufO-müon auslassen.

§. 2. Wann aber in dergleichen geringen Verbrechen, sich der Lrocels
in die Länge verziehen möchte, kan man den Gefangenen, gegen genügsamer
Bürgschaft, und Stellungs-Versicherung, bis zu dem Unheil aus der Ge-
fängnuß lassen.

E Der
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!er ein und dreyffigster̂cicui
!on-er Lamion für Gewalt/ zu

oüenäenclo genannt.
-atem äe non

§ )S kan auch ein ehrlicher Mann, für sich und die Seinigen, von einem
Bedrohenden, bevorab, der die Drohungen ins Werck zu setzen pfle-

_ get, und thuen kan, nach Gestalt, und Beschaffenheit der Bedro¬
hung, Versicherung für alle Widerwärtigkeit, und Gewalt begehren, wel¬
che ein solcher auch mir Bürgen, oder Pfändern zu leisten, oder in die Ge¬
fängnuß zu gehen, schuldig ist.

§. i. Ein Armer, so mit keiner Bürgschaft auszukommen weiß, kan
die Versicherung mir seinem Eid thuen.

§. 2. Der Richter kan auch bisweilen von Amts- wegen dergleichen
Versicherung vor Schaden sechsten begehren, oder einen, von dem Land und
Leut ein Gefahr zu gewarten haben, bis zu Leistung gebührlich, und genüg¬
samer Laulion, in die Gefängnuß setzen.

er zwey und dreyffigster̂cicul .
Ion der gütigen Jefragung/ und Mag-Muck.

>Ami nun der Thäter in der Gefängnuß ist, solle man ihne nicht lang
vergebens ligen lassen, sondern sobald die Vermutungen beysam-

_men , unversaumt einiger Zeit, der Richter selbst, neben zweyen
geschwornen Beyfltzern, und einem Gerichts-Schreiber, oder auf dem Land,
der Land-Gerichts-Verwalter, neben zweyen verständigen Männern, und
einem Gerichts-Schreiber, an einem Vormittag den Gefangenen gerichtlich
befragen. ^

Anfangs insgemein:
Erstlich, wie er heisse?
Andertens, von wannen er gebürtig, und wer seine Eltern?
Drittens, wie alt?
Viertens, ob er verheyratet, und Kinder habe?
Fünftens, was seine Handthierung?
Sechstens, wo er sich ein Zeit vorhero aufgehalten?'
Siebendens, bey was für Gesellschaft?
Achtens, was Religion?

- Und was envann sonsten die Gelegenheit der Person an die Hand gibet.
§. 2. Hierauf ihme die Ursach seiner Gefängnuß Vorhalten, und ihne

um die Thal, derentwegen die Anzeigungen vorhanden, befragen, beyncbens,
daß er dieselbe warhaftig erzehlen solle, ernstlich, doch ohne Bedrohungen,vermahnen.

§. z. Bekennet er es, so solle man es fein klar, und wie er es sagt,
ohne Veränderung eines einigen Worts, aufschreiben, und wann er die Um¬
stände selbsten nicht, oder gar unordentlich sagt, ihn ausführlich auf gewisse
Frag-Stuck darumen befragen; als zum Exempel:

Erst-
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Erstlich, was ihne zu solcher Thal beweget habe, und wie er darzukommen?
Andertens, wo dieselbe geschehen?
Drittens, zu welcher Zeit?
Viertens, durch was Mitteln, und auf was Weis die That geschehen?
Fünftens, wer ihme darzu geholffen?
Sechstens, wie sie heissen?
Siebendens, wo sich dieselben aufhalten?
Wie dann die absonderlichen Frag-Stuck, so bey einem jedwederen Ver¬

brechen aus gewissen Ursachen in Acht zu nemmen, in dem änderten Theil
dieser Land-Gerichts-Ordnung, an seineni Orr zu finden seyn werden.

§. 4. Und ist hierbei) insonderheit znmercken, daß der Richter dem Ge¬
fangenen die Umstände der Missethal nicht vorsage, und also gleichsam anlerne,
sondern allein, wie obgemcldr, die Umstände zu wissen begehre.

K- Weniger den Gefangenen güt-oder peinlich um ein anderes Ver¬
brechen frage, als derentwegen die Anzeigungen vorhanden, oder was aus der
That selbsten nothwendig folgt, und derselben anhängig ist; wann aber der
Thäter ungefragter ein andere Thar, oder Laster bekennet, muß man es be¬
schreiben, ihne hernach um die Umstände, wie obgemeldr, befragen, undfol-
gends auch auf selbige mquu-iren.

§, 6. Wo man aber Strassen-Rauber, und dergleichen, in wahrer
Thar begreift, und sonsten kein andere Erfahrung einziehen kan, ausser daß
sie wissentlich schädliche Leut feynd, solle man dannoch Frag-Stuck machen,
und sie nicht allein auf ein That, sondern auf alles, was gemeiniglich solche
öffentlich beschreyte, schädliche Leut zu thuen, und zu stiften pflegen, wie
auch auf ihre Gesellen, und Mirhelffer, mit Fleiß fragen.

§. 7. Kein Richter solle sonsten den Gefangenen, auf einen gewissen,
mit Namen benennten Mirhelffer, sondern allein insgemein fragen, wer ihme
darzu geholffen hat, machet er nun einen, oder mehr, selbsten namhaft; als¬
dann ist weiter zu fragen, wo er anzutressen, wie er heisse, wie er gestaltet,
und bekleidet seye? wie, wo, wann, und wie oft, auch welcher Gestalt er
ihm zu der That geholffen habe, sagt er aber von niemand, solle man ihm
auch keinena» die Hand geben, cs wäre dann wider einen, oder mehr Mit-
helsser, genügsame Anzeig, und Vermurungen vorhanden, alsdann kan man
es wol benennen, und insonderheit auf einen, und anderen fragen.

§. 8. Welche Mirhelffer sodann, wann sie in eben dem Land-Gericht
sich befinden, einzuziehen, oder demjenigen Land-Gerichts-oderGrund-Herm,
unter welchem sie vermurhlich anzutreffen, neben Ubcrfchickung deren lnäi-
cien, und Aussagen, namhaft zu machen seynd, und zwar alsobalden, da¬
mit die Beschuldigte, wann fle ihres Mit-Gespans Einziehung vernemmen,
nicht, wie gemeiniglich geschieher, entfliehen, sondern auch dem Verhaften,
noch in seinen Leb-Zeiten entgegen gestellet werden mögen.

§. 9. Ferners solle man keine überflüssige Fragen machen, sondern al¬
les, was zu Erfindung der Warheit nicht dienstlich, auslassen, und derohal-
ben die Frag-«sruck vorhero wol erwegen, und berakhschlagen.

§. io. Eben so wenig solle ein Richter dem Gefangenen versprechen,
wann er die That bekennen werde, daß er ihme Milderung erzeigen wölle, im¬
gleichen auch nicht mit Ungrund vorsagen,daß sein Verbrechen von anderen wi¬
der ihne allbereits bekennet, ober ausgesagt worden seye; dann solches ist ein
betrügliche Verführung,welche der Richter nicht halten, noch verantworten kan.' ' Er Der
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!cr drcy und dreyßgste^nicul
as zu thuen, wann der Zhäter laugnet.
»Ann aber der Verhafte die That durchgehends laugnet, und in der

Güte auf ernstliche Ermahnung nichts bekennen will, muß der
Richter die Anzeigungen wol beobachten, auch sehen, ob sie zu

peinlicher Frag genugsam seynd; und hierinnen nicht seinem eigenen Gutge-
duncken folgen, sondern erstlich die Ursach, und Gelegenheit, wie diEsletir-
Person einkommen; andertens, die unterschiedlichen Anzeigungen; drittens,
die gütigen Lenses!- und Spscisl-Fragen; viertens, die hierüber gechane
Aussagen fleissig zusammen verzeichnen; insonderheit fünftens berichten,
was der Verhafte für ein Person, ob cr nemlich starck, oder schwach, kranck,
oder gesund, einfältig, oder listig, und verstockt seye, hierüber e,n unpar-
theyisches Geding beseken; dieses alles, und zwar in schweren, und zweifel-
hastigen Fällen, samt deren Rechts-Gelehrten Meinung, demselben vortra¬
gen, und hierüber, ob, und was für ein Grad der Tortur vorzunemmen,
erkennen lassen. Und hierüber das Bey-Urtheil init allen >in denen«u
ein und vierzigsten ^riicui, §. 6. benennten Fällen, die Städt und Marckt
aber, ohne einigen Ausnahm, UnsererN. Oe. Regierung übergeben.

§. i . Und sollen alle Land- Gerichtet wissen, daß bey Unserer hohen
Straf , niemand mit peinlicher Frag angegriffen werde, es seyen dann vor¬
her»redlich, und derohalben genügsame Anzeigung- und Vermutungen von
wegen derselben Missethat auf ihne glaubwürdig gemacht.

§. 2. Ob auch gleich ein Missethat aus Schmerzen bekennt, ja gar durch
Revers, und Urphed bestanden wurde, jedoch wann nicht genügsame Anzei¬
gungen, neben der Nachrichtung<ls corpore äeMi vorhanden, solle der be¬
kannten Thar nicht geglaubt, sondern an die benannte Ort, allwo die Thal
geschehen seyn solle, vorhero geschrieben, und wie vorgemeldt, Erkundigung
eingezogen, vorhero aber niemands verurthcilet; widrigen Falls der Richter,
nachdem«er es gefährlich, oder unverständiger Weis gethan, nach Beschaf¬
fenheit der Sachen, an Leib und Gut gestraffet, und noch darzu dem Gepei¬
nigten alle Schmach, Schmerzen, Kosten, und Schaden, gut zu machen,
angehalten werden.

, cr vier und dreyssigste änicul
rann der Gefangene die Wnzeigungen in Zchriften

rn staben beaelwet.

MMHzAnn der Befragte weder bestehet, noch laugnet, sondern ihme die
Anzeigungen zu seiner Verantwortung zu eröfnen begehret, seynd
ihme dieselben, wann er ein öffentlich beschreytcrMissethäter, und

darzu fahrend, gar nicht schriftlich zu erthcilen, sondern allein in die Frag-
Smck zu bringen, und er darüber zu befragen; wann aber der Befragte son¬
sten eines ehrlichen Wandels, oder die Sachen darnach beschaffen, baß er zur
Luex-mon-u lassen ist, kan, und solle man es ihme zu seiner Verantwortung
in Abschriften hinaus geben.

§. t.
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§. l . Dieses aber solle dem Richter an seinem ordentlichen proceft nichts
hinderen , sondern er , wann der Beklagte mir seiner gründlichen Verantwor¬
tung nicht aufkommen kan, nach Ausweis dieser Unserer Land- Gerichts -Ord¬
nung , ohne Verzug weiter verfahren.

!er fünf und dreyßgste änicul
genügsamen Ursachen, und Wnzeigungen zur

peinlichen Wag.

M nun aber für Ursachen und Anzeigungen zur peinlichen Frag er¬
forderet werden , seynd alle zu beschreiben nicht wol möglich, doch

-v-, haben Wir zu besserer Nachrichtung hierbey erliche gemeine , und
folgends bey jedwederem Verbrechen die sonderbare Vermutungen ausdrück¬
lich zu benennen für ein Nothdurst erachtet.

§. i . Als erstlich ist ein genügsame Ursach zur peinlichen Frag , wann
die Thal mit einem unradelhaften Zengen , welcher seines Wissens genugsam,
und zur Sachen taugliche Ursachen gibt, aufchne erwisen ist.

§. 2. So jemand auf offenbarer Thal ergriffen wird , solche doch fre¬
ventlich laugnet , und anderwärtig nicht genugsam überwisen werden kan,
der solle peinlich darum gefragt werden.

«. r . Wann mehr , oder nur ein überwundener Missethäter , der m sel-
nerThat , Helffer , Hehler , RarH-Geber , oder Mit -Gesellen gehabt , auf je¬
manden in der gür -oder peinlichen Frag ausgesagt , der ihm zu seinen geubt-
erfundenen Missethaten , mit Rach , oder That geholffen, oder Gesellschaft
geleistet habe ; so kan man einen solchen wol einziehen, und peinlich fragen,
doch anderst nicht , als wann sich nachfolgende Umstände bey der Aussag

^"^ Erstlich, daß dem Aussager die Personen , in- oder ausser der peinlichen
Frag , mit Namen nicht vorgehalten , er auch auf dieselbe nicht absonderlich,
sondern nur insgemein gefragt , und doch solche Person hierauf von dem Ge¬
fragten selbsten benennet, und angezeiget worden.

Andertens, daß dieAussaq, alleUmstände, welcherGestalt, wie, wo,
wann , und wie oft er mitgeholffen, oder darbey gewesen, in sich halte.

Drittens , daß der Aussager wider den, auf welchen er bekennet, keine
sonderbare Feindschaft, Unwillen , oder Widerwärtigkeit trage.

Viertens , daß die bekenntePerson also argwohnlich seye, baß man sich
der Missethat zu ihr wol versehen möge. ^ . . . . . .

Fünftens , daß der Aussager auf semer Sag ohne Widerruf beständig
verbleibe. - .

Sechstens , daß der Angezeigte vorher» dem Aussager persönlich vorge-
stellet, und mit seiner Gegensag vernommen werde.

§. 4 . Wann einer in Übung der Thal etwas verliehret , auch hinter ihn
ligen , oder fallen last, als seinen Mantel , Degen , Hut , Schuh , und der¬
gleichen, oder man auch aus der Spur , im Schnee , Kott , oder Staub Her¬
nachmals finden, und ermessen mag , daß die Sachen unfehlbar des Thätcrs,
und nächstens vor dem Verlust in seinerGewalt , oder aber die Tritt beSTHä-
ters eigentliche Fuß - Stavfen gewesen, hierauf ist er peinlich zu fragen , er
wurde dann , wie obgemeldt , etwas dargegen verwenden , welches, wann

F es
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es sich erfunde, oder bewiscn wurde, daß er bemeldten Argwohn ableint: (als
wann er erwise, daß er dieSachen kurz vorhero verkauffer, weggegeben,ver-
lohren, oder daß er selbiger Zeit an einem anderen Orr gewesen, rc.) alsdann
solle dieselbe Entschuldigung vor aller peinlichen Frage zu erfahren vorgenom¬
men werden.

§. 5. Alle Anzeigungen zur ftynd dahin zu verstehen, wann der
Beschuldigte wider dieselben nicht etwas solches verwendet, welches, wann
er es erwise, die Aussag, oder den Argwohn ableinete, derentwegen solle man
jederzeit die Entschuldigung hören, und ob sie sich also verhält, vorhero nach¬
forschen;dann wo des Thäters Entschuldigung mehrere»Glimpfen und Grund,
dann die verkommene inll icis auf ihnen tragen, solle die peinliche Frag ohne
mehrer, und bessere Erfahrung nicht geschehen.

§. 6. Wann sich ein vernünftiger Mensch bcrühmet, oder frey beken¬
net, er habe ein Missethat begangen, und es ein solche Person ist, zu der
man sich der Missethat versehen kan, solle der Land-Gerichts-Herr nachfor¬
schen lassen, ob sich die That an Orr und End solcher Gestalt, wie er sich be-
rühmet, mit allen Umständen zugetragen; findet sichs in allem also, so kan
ein solcher, wann er die Thal hernach wiederum laugnete, wol peinlich be¬
fragt werden.

§. 7. Es seynd auch vielerley Anzeigungen, deren jedwedcre allein zur
peinlichen Frag nicht genugsam, doch wann dergleichen etliche zusammen kom¬
men, die'lorrur darauf wol vorgenommen werden kan; als zum Exempel,
wann derVerdachte ein solche verwegene, und leichtfertige Person, auch von
bösen Leimut und Gericht ist, daß man sich derMisserhat zu ihr versehen mag;
oder aber, ob sie dergleichen Missethat vormals geübet, untersianden hat, und
beziehen, oder derentwegen cienuncüret worden ist; doch daß solcher Leimut,
und venuncmlion, wie obgemeldet, nicht von Feinden, oder leichtfertigen,
sondern unpartheyischen, redlichen Leuten Herkommen.

Wann die verdachte Person an solchen gefährlichen Orten, die zu der
That verdächtig wären, gefunden wird.

Wann ein Thäter in der That, oder dieweil er auf dem Weeg darzu,
oder darvon gewest, in solcher Gestalt, Waffen, Kleider, Pferd, oder ande¬
ren, gleich als wie der Thäter beschrieben, gesehen worden.

Wann die verdachte Person ein Zeit her bey solchen Leuten Wohnung,
und Gesellschaft gehabt hat, die dergleichen Missethat üben.

Wann sie aus Neid, Feindschaft, vorhergangcnen Bedrohungen, oder
um hoffenden Nutzens willen, zu der Missethat Ursach genonimen haben möch¬
te; sonderlich geben die Bedrohungen ein starckes, und oftmalen allein ein
genügsames Anzeigen, wann der Bedrohende ein solcher Mensch ist, der die
Wort ins Merck fetzen kan, der vor diesem auch jemanden gedrohet, und an
ihm vollzogen; oder wann man schon in etwas, als wie bey denen Zauberen,
die Würckung deren Bedrohungen erfahren hat.

Wann der Verletzte, aus gewissen Ursachen, jemand die Missethat sech¬
sten zeihet, darauf stirbet, oder es bey seinem Eid bekennet.

Wann jemand einer Missethat halber flüchtig wird, und warumen er
geflohen, kein vernünftige Ursach geben kan.

ES kommt auch darzu die Veränderung der Gestalt, Wanckelmütigkeit,
und Falschheit im Reden, die in währender Gefängnuß geübte pi aüiguen, ein
heimlicher Vergleich.über das angegebene Laster, die beständige Bekanntnuß
eines anderen Ubelthäters, so sein Gespan gewest, oder auch die Bekanntnuß,

wel-
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welche einer vorhero, wiewol vor einem unrechtmässigen Richter, gethan hat,
und dergleichen. „

§. 8. Wann nun so vielfältig gemeine Vermurungen zusammen, und
etwann aus der beziehenen Thal sechsten noch andere absonderliche Wahrzeichen
hervor kommen, kan man obangedeuter Massen zur peinlichen Frag fchreit-
ren, doch solle hierüber vorhero ein unpartheyisches Beding, wie der drey
und dreyssigste, und ein und vierzigste^>ciLu>ausweiset, besetzet,und in dem¬
selben erkennet, und gesprochen werden, ob die Inöicia zur peinlichen Frag
genug! auch ob, und auf was für ein Weis der Bezüchligte gepeiniger wer¬
den solle! und wann dergleichen Erkanntnuß nicht vorhero gehet, kan ein
Richter einen Gefangenen mit der lorrur auch so gar nicht bedrohen, viel
weniger ihm dieselbe würcklich anthuen.

§. 9. Schließlich ist zu wissen, daß ein jedwedere Anzeigung, darauf
die peinliche Frag zu erkennen, wann sie widersprochen, oder in Zweifel ge¬
zogen wird, wenigst mit zweyen Zeugen erwiftv werden muß.

»er sechs und dreyssigste^mcul
M der Lonsrontation, oder Wegenstellung.

Gegensteklung geschiehst bisweilen vor der peinlichen Frag zu dem
Ende, daß man entweders die Mithelffer, so wegen einer Ubelthak

^ ^  zugleich verhaft seynd, dem Thäter, oder den Thäter denen Mithelf-
fern vor, und unter die Augen stellet, wann nemlich einer allbereits bie That
bekennet, auch die Benennung des Thäters Gesellen, oder Helffers vor, oder
in der peinlichen Frag bestättigek halte; oder sie geschiehet, wann man dem
Gefangenen einen, oder mehr Zeugen unter die Augen stellet, und ihne, was
die Zeugen sagen, selbst anhören last. » ^

§. l. Solche eoofrolltarion ist«Nernem, oder anderen Fall zu Erfin¬
dung der Warheit oft nutz-und oft schädlich, derohalben kan dis Orts kein
gewisse Regul vorgeschrieben werden, sondern der Richter muß aus Beschaf¬
fenheit der Person, und allen Umständen selbst erwegen, ob solche Zusammen¬
stellung zu Erkundigung der Warheit, und daß der Ubelrhäter desto ehender
zur Bekanntnuß gebracht werde, nützlich, und dienstlich seyn möge.

!er sieben und dreyssigste^rcicul
Won-er peinlichen Mag.

»Ann nun der Gefangene zu der peinlichenFrag erkennet wird, solle der
^ Richter nachfolgendes in Acht nemmen.
§. 1. Daß er vor allen Dingen der geschehenen Thatvergwlsset seye.
§. 2. Daß er noch vorhero auf eines, oder mehr Verbrechen(wie es

die Anzeigungen an die Hand geben) kurze, wolerwogene, und bcrarhschlagte,
nach der Ordnung auf einander gerichre Frag-Stuck stelle, damit der arme
Mensch in der peinlichen Frag nicht derentwegen aufgehalten werde.

§. z. Daß er, wann es kein streichender Thäter, seinem Herrn, oder
dessen Beamten darzu verkünde.

F 2 §. 4»
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§. 4. Daß die peinliche Frag an keinem Feyertag , auch sonsten jederzeit,
Vor -und nicht Nachmittag angestellet werde , wann es aber ja aus erhebli¬
chen Ursachen Nachmittag scyn müste , solle man dem Thäter ausser einer La¬
bung vorhero nichts , oder doch gar wenig zu essen, und zu mncken geben.

§. Daß kein Richter , oder Land-Gerichts -Verwalter allein , sondern
neben ihm zwey hierzu geschworne, oder sonsten verständige ehrliche Män¬
ner , darzu auch ein beeidigter , oder tauglicher Gerichts -Schreiber bey der
Frag seyn.

§. 6. Daß derRichter dem Beschuldigten , wann er zur Pein gefuhret
wird , vorhero nochmalen mit scharffen, doch bescheidenen Worten zuspreche,
er wolle die Thaten bekennen, und zur scharffen Frag nicht Ursach geben;
wann er dann gutwillig alles bekennet, ist man der peinlichen Frag überho¬
ben , kan auch solche, wann er beständig darauf verharret , weiter nicht vor¬
genommen werden.

§. 7. Wann ja derVerdachtige durch keine Wort zu bewegen, solle der
Richter einen Grad nach dem anderen unterschiedlich vornemmen.

Als erstlich, Anfangs den Thäter durch den Schars - Richter angreiffen,
und die Kleider auSziehen.

Andertens , ihne ( woran viel gelegen) starck binden.
Drittens , auf das Reck-Bänckel setzen.
Viertens , einmal aufziehen.
Fünftens , das Reck-Seil anschlagen lassen, und ihme bey jedwederen

Absatz um Bekennung der Warheit zusprechen: wie dann in diesem meisten-
theils die Vernunft eines Richterg zu gebrauchen ist.

Sechstens , man kan auch gegen hartnäckige Leut , somit starcken An¬
zeigungen beschweret, die Um , in einem solcher Gestalt abrheilen, daß
man einen zum anderen -auch zum drittenmal aufziehen läst, und dis wird
nur für ein 'l 'orrur gehalten.

§. 8- Wie dann durchgehends, wann die Person gar starck, oder hart¬
näckig, nicht lind anzufangen , sondern die Pein etwas fthärffer zu gebrau¬
chen ist, doch daß gleichwol die rechte Maß nicht überschritten , und der Ge¬
peinigte , zur Vollziehung des Unheils , bey Kräften erhalten werde.

§. 9. Zum Fall aber die Person schwach, so ist das Aufziehen nicht gleich
Anfangs vorzunemmen , sondern nach Gelegenheit der Sachen.

Erstlich, die Bedrohung des Schars -Richters.
Andertens , dieVorstell -und Vorweisung seiner Merck-Zeug.
Drittens , bie Anschrauffung der Daum -Stöck.
Viertens , den Spanischen Stifel zu versuchen.
§. io . Hiebey ist zu beobachten, daß in Sachen , welche keine schwere

LeibS-Straf auf sich kragen, auch kein starcke Frag , sondern nach Beschaffen¬
heit der Ubelthat und Straffen , die Pein linder , oder schwerer gebraucht
werde , damit die 1 »nur nicht schwerer seye, als die Straf.

§. ii . Wann ein Weib , und ein Mann , oder ein Schwager , und ein
Starcker um eines gleichen Verbrechens willen peinlich zu fragen , solle man
allzeit von dem Weib , oder Schwägern , oder welcher, allen Vermutungen
nach, die Warheit ehender bekennen, und hierdurch sein Mitthäter , etwann
ohne weitere Pein überwisen werden möchte, den Anfang machen.

§. i2 . Hierbei) wöllen , und verordnen Wir , daß ein Land -GerichtS-
Herr , oder Richter keine andere Mitteln , als obgemeldt, oder die in diesem
Land üblich, zur Pein gebrauche.

§. r Z.
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§ „ Nickt weniger in der lorwr fleissig Achtung gebe, wann, und

wie der Tbäters«n Gestalt veränderet, und wie leicht er d,e Pein ausstehe,
Kckes är AuSsag bcyftke, entzwischen auch nichts anderes thue, und vor-
nemme, weniger, so lang die Vorcur wehret, von dem Gepeinigten hinweg
^ « 1. Daß der Gerichts-Schreiber alle Aussagen auf das fleissigste auf-
mercke, und weder zu Gefahr, noch aus Nachlässigkeit das geringste Wort
auslasse, odĉ zusetz^ e^ Gepeinigten, so er in der peinlichen Frag
bekennet, nicht angenommen werden, sondern das, was er aussagt, wann
er von der strengen Frag gelassen ist, allererst von neuem ausgeschrieben, und
für gilkig gehalten werden.

»er acht und Articul

elche Kersonen nicht an die strenge Wag geleget
werden können.

seyndm denen Rechten gewisse Personen ausgenommen, welche man
Allein Knab unter vierzehen, und ein Weids-Bild unter lechze-

ben -Vahren kan auM Bedrohung, oder endlich Anthuung eines Rmhen-
^treicks schärffer nicht gefraget werden; es sel)edann, daß die Bosheit daS
Alter übertreffe, welches zu des Richters vernünftigen Nachdencken und Er¬
kanntnuß Whe.̂ Weib, oder Kindel-Betherin, aber
nach der Kuwel-Beth solle man dem Kind ein Amel zustellen, sodann kan man
es auch, weiter, er seye dann so
friscĥ daß er die ohne Verlust seiner Gejundhett, ausstehen mag,
N, aieickfallsm des Richters Erkanntnuß anhemi gestellet wird. ^ - „

^ ^ . Min aebrechlich, gefährlich verwundter, oder sonsten kiancker
li -n veilemMbesorgen, er möchte sterben, kan durch nichts scharst

« -- So bat auch ben einem unsinnig, aberwitzig, item einen solchen
°-.mm°!>di! W.,d,i, -m« »Ez -i« -n m« ,h -b-»

reu dergleichen schweren Verbrechen, mcht wrqu.ret werben.

er neun und dreyßigste^rcicui
Wie oft die lortur zu gebrauchen.

^Nsgemein solle niemand über einerley Anzeigungen mehr als einmal pein-
d ' lich befragt werden.
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§. i. Ausser in grossen Lastern, als in der beleidigten Majestät, unddergleichen,
§. 2. Oder wann nach der ersten ausgestandenen Pein erhebliche Anzei¬

gungen hervor kommen.
§. z. Wie auch, wann einer nur gering, als mit dem Daum-Stock,

oder dergleichen, wäre darum roniuiret worden, daß man gehoffer, er wer¬
de die Warheit sagen, er aber solche nicht bekennen wolte, sodann kan man
ihn noch einmal schärffer angreiffen lassen.

§. 4. Wann einer die Bekanntnuß, so er in der Pein ausgesagt, und
nach der Ablassung bestättigel hat, ein Zeit hernach widerruft, kan man ihn
zum anderenmal peinlich fragen, bekennet er sodann die Ubelthat in solcher
anderen strengen Frag wiederum, und laugner hernach abermal, so kan man
ihn, wann die Anzeigungen starck, gar zum drittenmal rarquiren, erbrächte
dann gute erweißliche Ursachen einer irrigen Bekanntnuß vor, solle man ihn
damit hören.

§. 5. Wann es auch sehr starcke, und solche Leut seynd, welche die
Pein der Hi cui en so gar hoch nicht achten, oder empfinden, als wie die Zu-
geiner, Juden, und andere leichtfertige Leut, können fle aus erheblichen An¬
zeigungen wol zwei--oder dreyuial, nach vernünftiger Erniessung eines Rich¬ters, cor̂ uirer werden.

§. 6. Aber über dreymal solle der Richter keinen rai-qwren lassen, son¬
dern denselben, der diePein dreymal ausstehct, los und ledig sprechen, weil
er sich von denen vorigen Inölciis, durch ausgcstandene lorru, genug pursi-
ret hat; doch kan er gleichwol nicht sagen, daß ihine unrecht geschehen seye,
weilen der Richter die Anzeigungen vor sich hat, und derentwegen muß der
lorqm'rteauch die Atzung, wann er es vermag, bezahlen, hätte aber der
Richter nicht genügsame Ursachen, und Inllici» darzu gehabt, sondern den
Armen unrecht peinigen lassen, ist er, wie oben im drey und dreyssigsten^r-
ricul gemeldet, Straf -massig.

§. 7. Die unterschiedlichen Torturen sollen auch nicht auf einen Tag,
sondern wann sich der Gefangene wieder erhellet, und der Schmerzen deren
Gliedern vermurhlich vergangen, etlich wenig Täg nacheinander beschehen.

er vierzigste^rci'cui
on Uestättigung der Iekanntnuß nach-er

nun die peinliche Frag der Ordnung nach vorgegangen, und
hierüber die Anssag fieissig, und deutlich beschrieben ist, solle der
Richter zwey oder drey Täg nach der Tortur den Gefangenen aus

der Gefängnuß führen, ihme in Beyseyn derenjenigen, so der Tormr beyge-
wohnet, die Bekanntnuß durch den Gerichts-Schreiber ablesen lassen und
darüber bescheidentlich fragen, ob diese Bekanntnuß in allem wahr seye, und
ob er darauf zu leben, und zu sterben begehre?

§. i. Bekennet fich der Thäter freywillig darzu, oder erinneret unge¬
fragter noch etwas darbey, solle man es fieissig zu der Aussag verzeichnen.

8. 2. Widerspricht er es aber, und wäre doch der genügsame Argwohn
vor Augen, solle man ihn wider in die Gefängnuß führen, und eben aus Ur-

sach
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fach dieser neuen Veränderung, noch einmal mit strenger Frag belegen, auf
die Weis, wie im nächst.vorgehenden^ rticul gemeldet ist.

§. z. Wann der Gepeinigte auch in dieser Bestätigung auf einen, oder
mehr Mirhelffer bekennet, und selbige benennet hat, solle man dasjenige alfo-
bald vornemmen, was oben im zwey und dreyssigsten^ rucul von der güti¬
gen Befragung gemeldet worden.

Der ein und vierzigste ärcicul
Won Jesetzung des unpartheyischen Gedings.

ß̂ ^ Ach beschehener Bekanntnuß muß man förderlich zu Schöpfung des
Urtheils schreitten; das gefchiehek nun in denen Städten und Märckr

WsP ten durch Unsere Städt-und Land-Gerichtet, auf Art und Weis,
Wiedas von Alters Herkommen, und in dieser Unserer Ordnung von neuem

Auf dem Land aber stehet dem Land-Gerichts-Herrn für sich sechsten,
oder durch seinen Verwalter bevor, mit Zuziehung verständiger Leute, in ge¬
nügsamer Anzahl(deren wenigst sechs seyn sollen) das Urrheil zu verfassen,
oder aber ein unpartheyisches Beding, wie hernach folget, zu besetzen.

§. i. Zu deme gehöret ein Richter, zwölf Bcysitzere, und ein GedingS-
Schreiber, welche alle fromme, ehrbare, verständige, und erfahrne Perso¬
nen seyn sollen, aufs beste man dieselbe jeder Orten haben, und bekommen
kan, welche ihnen auch dergleichen grosseSachen, so des Menschen Ehr, Leib,
Leben, Gur, und Blut belangen, mit tapferem, wolbedachtcm Fleiß ange¬
legen seyn lassen; wie Wir dann zu sicher-und besserer Besetzung der unpar¬
theyischen Beding dahin gedacht seynd, aus denen Städt undMärckten, auch
hin und wieder, auf dem Land taugliche Personen zu erkiesen, welche sich Un¬
sere befreyt-oder spprobirte Gedings-Richter nennen därffen, und sich ausser
deren Reis-Unkösten umsonst gebrauchen lassen, die mögen die Land-Gerich¬
tet' vor anderen hierzu beruffen.

§. 2. Wann nun dieselben über vorgehend- schriftliche Ersuchung auf
einen gewissen Tag zusammen kommen, wird durch das Land-Gericht erstlich
aus ihnen ein Gedings-Schreiber benennet; und ihme andertens der Land-
Gerichts-Stab ; drittens, die Klag, wann eine vorhanden, oder wo ein
Liocelz ausgeführet worden, selbiger mit allen darzu gehörig-glaubwürdi¬
gen Nothdurfren; widrigen Falls aber viertens alle Anzeigungen; fünftens,
auch ob, und wie man der Thal auch denen bekannten Verbrechern undMit-
helffern nachgeforscher; sechstens, die Frag-Stuck; siebendens, die darüber
abgelegten güt; und achtens, wann ein Thäter zur strengen Frag erkennet
worden, neben dem deswegen vorgegangenen Bey-Urtheil auch die peinlichen
Aussagen; dann neuntens, welcherGestalt dieselben derThäter nach der'l 07-
rur, Inhalt des vierzigsten^rclcuk, bestätliget hat, eingehändiget. Dieser
Gedings- Schreiber erinneret sodann die Bcysitzere, daß er darzu bestellet
worden, macht beynebens zwey oder drey Gedings-Richter namhaft, forde¬
ret derentwegen eines jeden Meinung ab, wer nun die meisten Stimmen hat,
der ist Gedings-Richter, und deme wird der Stab neben allen erst-angedeu-
ten Schriften übergeben, dieser setzet sich nun oben, und der Gedings-Schrei-G 2 ber
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ber unten an , zwischen ihnen die zwölf Beysitzere, nachdem sie nacheinander

beruffen wer̂ ^ fetzet ist , auch der Gedings -Schreiber
die Namen aller Beywesenden beschrieben, und man chnen dle Ursach der ve.
schehenen Ersetzung, auf welche Person es betrift , vorgetragen hat , so fragt

der Rchhter R ^ sicvcrmeiuen , daß das Gedings -Recht mit genugsam-und.

And? tÄ7obÄmr aus ihnen dem Kläger , oder Thäter mit Feind-
Freund- oder Schwagerschaft zugethan, oder sonst der Sachen rhe'lhafng«eye.
^ Drittens , ob auch Tag , Stund , undWeilseye , ubcrMenschen -Biut

zu richtend gebührend beantwortet wird , so solle der Ge-
dinas -Schreiber alle undBekanntnussen ablesen, hierauf der Richter
den Gefangenen erforderen , ihne von LunKen zu LunKen vernemmen , und
wann er es bestehet, wieder hinweg führen , sodann ul' erdas,emge,,o Vor¬
kommen . deren Beysitzern Meinungen , was icdwederer jur ein Unheil , de¬
nen Rechten , und dieser Unserer Land-Gerichts -Ordnung nach, zu fallen er¬
achtet , ablegen , auch durch den Gedings -Schreiber solü)es alles Mit Fleiß
verzeichnen lassen. Der Richter hat Macht , hierauf den -Schluß zu machen,
und der Gcdings -Schreiber das Unheil aufzusetzen, welches sie alle , noch m
dem sitzenden Beding , unterschreiben, verfertigen , und also verschlossener dem
Land. Gerichts - Herrn , samt allen ^ Kls , znstellen sollen.

§ -. Den Schluß ist jedwederer Richter nach den mehreren Stimmen
m machen schuldig, seynd aber die stimmen gleich, solle er denenjemgen bcy-
fallen , welche er für billiger hält , weiß er sich aber gar nicht zu emMessen,
so solle man die Sachen dem Land -Gerichts - Herrn vertragen , und da der¬
selbe auch darüber nicht sprechen wolle , an Unsere N . Oe. Regierung , mit
Bcyschliessung deren ^Äen , und beyderseirs IVIonven, zum entscheiden gelan-

gen lassen. ^ x h^ or -um Theil gebräuchig gewesten Form der un-
vartbevischen Gedings - Ersetzung lassen Wir es auch noch verbleiben , wollen
aber dabey , daß alle und jede Land -Berichter , sowol die Bey -als End -Ur-
theil , in nachfolgenden Fällen Unserer N . Oe. Regierung vor derk .xecuuon,
zu deren weiteren Erkanntnuß , samt allen zu ubergeben schuldig seyn

^ ^ " Äls erstlich, in allen solchen Fällen , welche nicht allein dem Land -Ge¬
richts - Herrn zweifelhafrig Vorkommen, sondern auch an sich sechsten nicht

^ ^Andertens , in denen Lastern der GOttes -Lästerung.
Drittens , in der Zauberei).
Viertens , LandS - Derrätherey.
Fünftens , Vergiftung , auch der Weid und Brunnen.
Sechstens , LandS -Mordbrennerey . ^ ... .
Siebendens , wegen falscher Münzer , und denen, so Unsere Stgill Nach¬

drucken, diejenigen falschen Münzer aber , so Unsere eigene Münz Nachdru¬
cken, oder Unsere Sigill fälschlich nachstechen, behalten Wir Uns sechsten zu

beste aff̂ bevor. jn ^ ^ ftlbsten schweren Lastern sesssllimi, Soäomi » .
L plagü , das ist , Menschen verkauffen.
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Neuntens, in Sachen, welche Zusammen-Rottirung böser Leute belam

aen; und endlich in allen denen Lsükus, wo der Lands-Fürst, oder das Land,
oder ein Theil desselben imsrelllret ist; wie auch, wo die Straf des Verbre¬
chens eine Lands-Verweisung mit sich bringet.

In denen übrigen Fällen mögen die Land-Gerechter erkennen, und die
Urtheil vollziehen, und seynd nicht schuldig, wann sie es zu Erleichterung ih¬
res Gewissens nicht sechsten gern thuen wollen, solche Unserer Regierung zu
übergeben, doch wollen Wir sie hiemit gnädigst, und ernstlich ermahnet ha¬
ben, daß sie hierinnen sicher, und gewahrsam gehen, ihren Pflegern, oder
Land-Gerichts-Verwaltern nicht allein trauen, sondern alles durch Unsere
bestellte, oder andere in peinlichen Sachen erfahrne Rechts-Gelehrte in reiffe
wolerwogene Berathschlagung ziehen lassen, auf die Weis,, wie in dieser Un¬
serer Ordnung, in dem letzten Tilul mit mehreren»ausgefuhret, und bedro-
^ §. 7. Unser allhiesiges Stadt-Gericht aber,, wie auch sonsten alle Un¬
sere Städt und Märckt, seynd in allen und jeden Fällen ohne einige Ausnahm,
sowol die Bey-als End-Urtheil, vorhero Unseren bestellten Rechts-Gelebrten
zu ordentlicher Einrichtung der peoceks, und förmliche Stellung der Urtheil,
um ihr lnkorm-icion, und Gutbeduncken zuzuschicken, und sodann Unserer N.
Oe. Regierung, zu fernerer Erkanntnuß, zu übergeben in allweg schuldig.

!er zwey und vierzigster̂eicul
M dem Urtheil.

Mmit aber gleichwol diejenigen, so in peinlichen Sachen nicht aller-
' dinqs erfahren seynd, wissen, was bey Fällung eines peinlichen Ur-

kheils am meisten zu beobachten, haben Wir nachfolgende Regulen se¬
tzen wollen. E Sachen, wo ein Kläger vorhanden, wie auch in
Pu ^ noEi , nicht ehender zur Erkanntnuß schreitte, bis die ganze Sachen
von beyden Theilen geschlossen, oder ein-oder anderer The,l der Ordnung nach
^E ^ ^ Dchein Richter vor allen Dingen sehe, ob die wrgmrte lVl-K6r-
Person durch ordentliches Bey-Urtheil, wie erst gemeldt, zur peinlichen Frag

^ 0, , , Ferners, ob man der Sachen, so der Thäter bekennet, nemlich
dem corpore äelieti nachgeforschet, und sich dieselbe in WarlM also befun-
den, LlWtragen. ^ der Vormr bestättiget hat.

g 5 Bey der Erkanntnuß ist das vornehmste, daß der Thäter entwe-
ders durch seine eigene Bekanntnuß, oder sonsten wenigst durch zwey ganz
unradelhafte Zeugen der Ubelchat überwlsen seyn muß.

§. 6. Dann weder aus Vermutungen, sie seyen so starck als sie wöllen,
weder auslncliclen, oder unvollkommener Prob kan auchmheimlichen Lastern
kein Mensch verurtheilet werden. , . . . ^

H. 7. Wann aber einer durch zwey Zeugen, wrder welche eimge Be--
schuldigung, oder rechtmässige Einwürf vorgebracht werden mögen, uberwi-
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sen wird, ob er schon bis in den Tod beym kaugnen verharret, kan er doch
gleichwol verurtheilet werden.

K. 8. Daß man in dem Urtheil kein lindere, oder schärfere Straf er¬
kenne, als dieMissethat auf sich trägt, und in dieser Unserer peinlichen Land-
GerichtsrOrdnung ausgeworffen ist.

§. 9. Wann ein Person unterschiedliche Laster begangen har, und die¬
selben alle wahr, und bekanntlich seynd, baß man auch, wo möglich, mit
der Straf auf jedes solcherGestalt gedencke, wie im sechs und vierzigsten
ticul hernach folget.

§. 10. Daß kein Land-Gerichts-Herr, Richter, oder unparcheyischeS
Beding, das Urtheil, skern-nive, das ist, auf ein oder andere Straf , zum
Eeempel, Köpfen, oder Hcncken, von oben herab, oder unten hinauf Rad-
brechen re. stellen, sondern ein eigentlich gewisse Straf aussprechen solle.

§. n . Absonderlich aber muß ein jeder, so in peinlichen Sachen Stimm
und Urtheil gibt, ob bey der Person, oder der Thar solche Umstände
vorhanden, welche dieGachen, und also das Urtheil linder, oder
schwerer machen, wol und fleissig in Acht nemmen, auch solchen Umstän¬
den nach, ein linderes, oder schärfferes Urtheil fällen, jedoch in allen Urtheil,
und deren Vollziehung, durchgchends darauf gedacht seyn, damit die besor¬
gende Verzweiflung eines armen Sünders möglichst verhütet werde.

§. 12. Und weilen hieran sehr viel gelegen, seiremalen ein einiger Um¬
stand die ganze That veränderet, und einem oft das Leben geben, oder nem¬
men kan, haben Wir die linderende, und schärffende Umstände insgemein in
vier und vierzig-und fünf und vierzigsten/iniculen nachfolgends, die abson¬
derlichen aber bey jedem Verbrechen an seinem Orr zu erinneren, für ein ho¬
he Nothdurft erachtet.

Der drey und vierzigster̂cicul
Won Verjährung der Wssethat.

MM -S kan ein Thäter um kein Verbrechen, so schon verjähret ist, verur-
theilet werden; demnach aber bisher» kein gewisse Verjährungs-Zeit
bestimmt gewesen, als setzen/ und ordne» Wir, daß nachfolgende

Verbrechen sich in denen hernach gesetzten Zeiten verjähren.
Als erstlich, alle diejenigen MMHacen, welche zwar lVl»le6,isch seynd,

und ein exrrs-or-linsi-iLeibs-aber kein Lebens-Straf auf sich tragen/verjäh¬
ren sich in fünf Jahren , ungleichen auch derEhe-Bruch, darbey doch kein
Noth-Zwang, noch Blut-Schaub vorgegangen.

Innerhalb zehen Jahren aber verjähren sich die gemeinen Diebstähl,
worbey kein Einbruch, noch Kirchen- oder Strassen-Rauberey unterlassen;
ungleichen ein gemeiner Tod-Schlag, darinnen kein Datter-Mutter-Kinder-
Brüder-Schwester-Herren-oder Frauen-Mord begriffen.

Ferners inner zwanzig Jahren verjähret sich das-ZssMnium, da sich
nemlich jemand, einen anderen zu tödten, bestellen lassen; item, ein vorsätz¬
lich, und bedachte Mordthal; imgleichen da einer ans Neid, Nach, oder
Feindschaft ein schädliche Brunst verursachet, (jedoch ausser derenMord-und

Ge-
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Getraid - Brenner , welche unter die Lands - Verräther zu verstehen seynd ; )
irem ein Noch - Zwang , oder Blut - Schaub an der Seiten - Linie ; wie auch ein
gewaltthätige Entführung ehrlicher Weids -Bilder , und das Laster zweifacher
Ehe . Also daß nach Verfliessung solcher Zeit ein jeder Thärer durch die Ver¬
jährung selbst von aller peinlichen Klag , Frag , und Straf sicher , und ledig,
auch wider ihne weiter nicht zu verfahren ist.

Doch seynd hiervon ausgenommen:
Erstlich , solche Zauberey , da einer GOlt verlaugnet , und sich dem bö¬

sen Feind ergeben hätte.
Andertens , grausame , bedächtige GOttes -Lästerungen.
Drittens , das Laster der beleidigten Majestät.
Viertens , Lands - Verrätherey , darunter auch obberührter Massen die

bestellte Mord -und Gerraid - Brenner , wie auch solche kallgrii , welche dem
Land , oder der Obrigkeit , wie die vorige , einen grossen Schaden zufügen,
begriffen.

Fünftens , Vatter - Mutter - Kinder - Bruder - Schwester - Herren -und
Frauen -Mord.

Sechstens , falscher Geburks - Unterlegung.
Siebendens , Noch - Zwang in auf - oder absteigender Linie.
Achtens , die stumme Sodominsche Sund wider die Natur.
Neuntens , die falsche Münzer.
ZehendenS , welche junge , oder alte Christen denen Türcken , oder Ju¬

den verkauffen.
Als bey welchen hohen Verbrechen einige Verjährung nicht Statt hat.
Jedoch seynd alle diese Verjährungen auf die Flüchtigen , wider welche

man derentwegen mit der verdienten Straf nicht hak verfahren können , nicht,
sondern allein auf diejenige zu verstehen , deren Verbrechen in geheim gewest,
und erst nach solcher verflossenen Zeit kündbar worden.

>er via und viazigstêrcicul
denen Umständen/ welche eine Attas milderen.

iJe Umstände , so die Straf eines oder anderen Verbrechens zwar nicht
i aufhcben , jedoch nach Beschaffenheit der Sachen in etwas linderen,

bestehen gemeiniglich in deme , daß man beobachte
§. i . Des Thäters sonsten vorhero geführt gutes Christliches Leben , und

ehrbaren Wandel.
§ . 2 . Die gar grossen Ursachen und Anleitungen , welche einem zu un¬

mäßigen Zorn , oder Vollbringung der Thar gegeben worden.
§. z . Die Melancholey , oder grosse Traurigkeit eines Menschens vor,

und bey der Thar . . , . ^
§. 4 . Die Unsinnigkeit , zwar kan ein völlig unsinniger Men,ch gar nicht

gestraffet werden , jedoch wann er gewisse Abwechslungen hat , und der Rich¬
ter anstünde , zu welcher Zeit es geschehen wäre , solle er den linderen Weeg
erwählen . . ,

§. ; . Die grosse Einfalt , sonderlich bey taub - und stummen Leuten.
§. 6 . Das gar hohe Alter.
§. 7 . Eines Thäters Jugend , und dabey verführende Unverstand.

H 2 § . 8.
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§. 8. Langwierige schwere Gefängnuß, »vorzu der Thäter nicht Urfach

geben, sonderlich bey kalter Winters-Zeit, und geringer Unterhaltung in Klei¬
der, Speis, und Tranck. ^ ^ ^

§. 9. Schwere und beharrliche Kranckheit, und Schwachheit des Lews.
§. io. Wann sich ein Thäter vor der venuncircian, oder Inguiliuoll

selbst freywillig angibt, und die Ubelrhat gutwillig bekennet. .
§. ii . Wann ein Mit-Ubelthäter viel andere böse Land-schädliche Leut

der Obrigkeit freywillig namhaft gemacht, und zur gefänglichen Verhaftung
bringen ein Vatter seinen Sohn, so ein Ubelthäter ist, der Obrig¬
keit freywillig überantwortet. , , . . . ^

§. 1;. Die unversehens Trunckenheir, durch welche einer seines Ver¬
stands gänzlichen beraubet gewesen, und sonsten kein Feindschaft,Droh-Worr,
oder anderer rechtmäßiger Argwohn vorhero gangen, ein solcher Mensch auch
dasVollsauffen nicht in Übung Hac, und derentwegen niemals gestraft, oder
abqemahnet worden, linderet in etwas die«straf.

§. 14. So einer ein Ubelthat bekennet, der Richter aber nicht eigentlich
darauf kommen kan, daß solche würcklich beschehen, entschuldiget die 0,-äi-
vsri-Straf. . . ^ „

§. r;. Die Fürbitt einer ledigen Person für die andere, unter dem Vor¬
wand derEhe, milderet die Tods-Straf nicht, hebt sie auch nicht auf.

§. 16. Hiebe») sollen alle Richter wissen, erstlich, daß je schwerer ein
Laster, je weniger die Straf, auch aus obbemeldt-oder anderen Umstanden,
zu linderen ist. . ^ ^ ^ -

§. 17. Zum änderten, daß dergleichen Umstände dre Straf nicht gänz¬
lich aufheben, sondern wo zwey Straffen über eine Ubelrhat, als ein schärffe-
re, und mildere in dieser Unserer Land-Gerichts-Ordnung vorgesehen, der
Richter die Milde derSchärffe vorziehen, und also die lindere, oder auch nach
Beschaffenheit der Sachen, die exrr-i oräin-iri Straf erkennen solle.

§. 18. Drittens, daß diejenigen Umstände, welche anderwärts beyfal-
len, als die Verdienst gegen dem Vatterland, vornehmeFreundschaft, Künst¬
lichkeit des Thäters, die beweglichen Fürbitten, und dergleichen, nicht bei¬
den»Richter, sdndern bey Uns stehen, ob Wir in Erwegung derselben, und
anderer Umständen, auf Anzeigung des Land-Gerichts, oder wann es UnS
anderwärts Vorkommen möchte, für Uns sechsten den Thäter begnaden wollen.

!cr fünf und vierzigste«̂icul
jon denen Umständen/ so die Mraf schwerer machen.

^Je Umstände, so die Straf, nach Beschaffenheit eines oder anderen Ver¬
brechens, beschweren, seynd gemeiniglich nachfolgende:
§. i . Des Gefangenen vorher geführt«»weißlich böses liederliches Leben.
§. 2. Bevorab, wann er hievon abzustehen gerichtlich gewarnet.
§. z. Oder gar derentwegen schon ein-zwey-oder mehrmalen vorhero

bestraffel, oder begnadet worden.
§. 4. Wo auch von einem kein Verbesserung zu hoffen.

' ^ S. 5-



Der peinlichen Land - Gerichts - Ordnung . ZZ

§. 5. Wann einer andere, sonderlich junge Leut, zu denen Mißhand-

Manner dieThatgar arglistig, oder gefährlicher Weis angrjffen,
auch etwas ärgers daraus entstehen können. . . .

«7 . Wann einer dieMissethat an geweichten, befreyten, oder sonst
hohen Örren , oder in Gegenwart vornehmer , oder ihme Vorgesetzten Perso¬

nen begangen̂ auch die Straf , als wann einer Krancke um¬
bringt , oder zu Pest -und Brunst -Zeiten beschädiget, oder bestehlet.

" §. 9. Desgleichen wann durch ein Verbrechen auch das Vatterland,
und Obrigkeit mercklich beleidiget wird . , .

§. io . Wann ein Laster allzusehr überhand nimmt , muß man biswei¬
len m mehreren! Abscheu ein schärfere Bestrafung vornemmen.

° <>. ii . Wann sich etliche miteinander vereiniget , und zusammen ge¬
schworen haben , und gleichsam einHandwerck aus denen Ubelthatcn machen.
^ §. i2 . Wann ein Vatter , Mutter , Herr , Frau , oder ObriMt , so

die Ubelthat hätte abstellen, oder verhüten können, und sollen, noch darzu

geholffuNM ^ ^ nn ^ p ^ cepiol-, Ammei , oder andere dergleichen Personen
wider ihre Untergebene ein Mord , oder anderes Laster verubem

5 14 Mil wenigem zu melden, ist die Linder- oder Schwerung der
Straf, ' erMch , aus der Thar , andertens , aus des Thaters , wie auch drit¬
tens , ans dessen Person , dem ein Unrecht bejchehen, viertens , aus was für
ei cm Gemül undDorbereitung , fünftens , an was für einem Orr , sechstens,
zu welcher Zeit, siebendens, auf was Weis dieselbe vollzogen worden, zum
messen.

ch sechs und vierzigste^mcul
?ie sich in dem Wrtkeil zu verhalten, wann einer

unterschiedliche Melthaten begangen hat.
iO einer mehr als ein Laster begangen hat , ist billig , und nothwenr

dia , daß jedwederes, so viel sich thuen läst , abgestraffet werde,
um willen aber hierinnen ein gewisse Maß zu finden schwer fallet,

als istzu meMm ^ einer in einerlei) Verbrechen , als zum Exempel , sin Ehe-
Bruch öfters gesündiget hat, und darüber nicht gestraffet worden, ist solches
nur für ^ eyerley gemeine Thaten begangen hat , so beyke
des Tods Straf auf sich tragen , solle man «'cht alle beyde zulammen , son¬
dern nur diejenige Straf nemmen , welche unter bcyden die schär ffesteM - als
rum Exempel wam ein Diebstahl , und vorsetzlicheMord-Thal began¬
nen solle er als ein Mörder durch das Rad hingerichtet, und zum Zeichen
des Diebstahls ein Galgen auf das Rad gemacht ; hingegen wcmn emer em
«rossen Diebstahl , und beynebcns ein solche Mord -DM , welche allem rie
Straf des Schwerds auf sich krage, begangen hätte , solle derselbe nuc dem
Strang , und nicht mit dem Schwerd hingerichret werben.

I L. z.
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§. Kommt aber ein absonderlich grosses Verbrechen , oder zwey gros¬

se zusammen, solle der Richter die Ollinsri - Srrafdes grösseren, wegen des
kleineren durch Zangen- Reissen, Schleipfen , Händ abhacken, Zungen , oder
Riemen schneiden, auch Kopf , oder andere Glieder zum Abscheu auf die
Strassen zu stecken, oder zu hencken, und dergleichen, doch mit grosser Auf-
sichtigkeit vermehren.

§. 4 . Wann solche Verbrechen zusammen kommen, deren eines die Le¬
bens-das andere eine das Leben nicht benehmende Leibs- Straf auf sich trägt,
so ist es allein an der ordentlichen Lebens- Straf genug.

§. 5. In Leibs- Straffen , wann einer deren etliche verdienet hätte , ist
es auch an einer , und zwar der schärffesten genug ; es wären dann die Ver¬
brechen sehr groß , und viel , baß ein Leibs-« traf hierauf zu wenig , alsdann
kan man zwey solche, die sich neben einander wol thuen lassen, zusammen
nemmen ; als zum Exempel , an den Pranger zu stellen, einen ganzen, oder
halben Schilling geben zu lassen, und darnebcns des Land -Gerichts zu ver¬
weisen, re.

§. 6. Keine denen Rechten gemäß erkennte Leibs - und zugleich Gelds
Straf können neben einander seyn, dann die Leibs - Straf hebt alle Geld-
Srraf aus.

er sieben und vierzigste^rucul
Ion Verfassung deren Urtheilen.

Verfassung deren Urtheilen solle man nachfolgende Sachen in Acht
nemmen.
§. 1. Daß man in BestraffungS -Urtheilen die Verbrechen vorhero auf

das kürzeste erzehle, und dasjenige , was ein Aufruhr , oder Aergernuß ver¬
ursachen, oder zu des Nächsten Schand gereichen möchte, auslasse.

§. 2. Wann jemand zu einer Wieder -Erstattung verurtheiler wird , daß
man deren im Urtheil ausdrücklich gedencke.

§. z. Daß man in denen Urtheilen , dardurch das Leben nicht abgespro¬
chen wird , der Unkosten ( nach Beschaffenheit derSachen ) nicht vergesse.

§. 4. Daß man kein neue, sondern solche Straffen ausspreche, welche
in diesem Land üblich, auch daß , wie oben im zwey und vierzigsten ^ rcicul
§- 11, gemeldt , alle Verzweiflung möglichst verhütet werde.

er acht und vierzigste^rticul
on denen Gebens
^raffen üblich, und

werden sollen, folget yeri.»^

§. i . Der N . fistle dieser seiner begangenen Missethat halber zu wol«
verdienter Straf an die gewöhnliche Richt-Statt geführet , Morren mit dem

Feuer
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Feuer vom Leben zum Tod hingerichtet, der Cörper zu Staub und Aschen ver¬
brennet werden.

Hiebey seynd nachfolgende Sachen in Acht zu nemmcn:
Erstlich, wann ein fliessendes Wasser dabey ist, setzet man darzu, und

die Aschen in denN.Fluß gestreuet werden.
Andertens, wann bey der Feuers-Straf Verzweiflung zu besorgen,

pflegt man dem armen Sünder bisweilen ein Pulver-Säcklein auf das Herz
zu binden, bey welcher Gewohnheit Wir es auch verbleiben lassen.

Drittens, oderauch, wann die Umstände eine Linderung zugeben, kan
man es vorhero enthaupten lassen, auf solchen Fall lautet das Urtheil also:

DerN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Statt geführet, alldorten mit
dem Schwerd vom Leben zum Tod gerichtet; alsdann der Cörper auf den
Scheitter-Haussen gelegct, durch das Feuer verzehret, und dieAschen, re.

Viertens, oder man kan in erst-gemeldten Fällen, wo man einem die
Straf des Feuers aufsetzen muß, und dabey ein Diebstahl mit unterlauffet,
einen halben Galgen in den Scheitter-Haussen aufrichten, den Ubelthäter hen-
cken, und darnach verbrennen lassen.

issormn des Wrtheils lautet also:
l̂ idErN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Statt geführet, und alldort auf
LtzI einem sonderbaren, in dem Scheitter-Haussen aufgerichten Galgen

durch den«Strang vom Leben zum Tod gerichtet, alsdann derCörper
zu Staub und Aschen verbrennet, und dieAschen, re.

Mrtheilen allein.
§. 2. DerN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Statt geführet, alldorten

durch seinen ganzen Leib in vier Theil zerschnitten, und also zum Tod gestraf-
fet,folgendö jedes Theil an einem absonderlichen Galgen an denen vier Haupt-
Strassen zur Abscheu anfgehencket, und der Kopf aufgestecket werden.

Dabey zu beobachten, wann die Umstände des Verbrechens sehr groß,
daß man( sonderlich wider die Mörder deren schwängern Weibern) das Vier-
kheilen anfein solche Weis in dem Unheil anbefehle.

DerN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Statt geführet, ihme alldorten
Anfangs wegen der begangenen unbarmherzigen Thal sein lebendiges Herz
heraus genommen, um das Maul geschlagen, so dann der Leib in vier Theil
zerschnitten, und die vier Viertel an vier Strassen, absonderlich aber das
Haupt, Herz, und rechte Hand zusammen, manniglich zum Abscheu aufge-
Henckel, und aufgestecket werden.

Madbrechen von unten hinauf, so das Mchwereste.
§. z. DerN. solle auf die gewöhnlicheRicht-Statt geführet, ihme än¬

derten seine Glieder durch den ganzen Leib von unten auf mit dem Rad abge-
stossen, und also vom Leben zum Tod hingerichtet, folgends Lex tode Cörper
m das Rad gesiechter werden.

Madbrechen von oben herab, welches linder.
§. 4. DerN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Stakt geführet, und afl-

dorten mit dem Rad vonoben herab, Anfangs der Hals, Hernacherdas Herz,
I r nach-
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nachmalen alle Gliedmassen abgestossen, und also vom Leben zum Tod hinge
richtet , folgends der tobe Cörper in das Rad gesiechter werden.

2 » mercken ist , wann der Ubelthärer auch zugleich em Diebstahl began¬
gen, daß man einen kleinen Galgen auf das Rad zu machen verordnet , m,t
diesem Anhang , und über den Kopf ein Galgen gemacht werden.

Galgen.
§ Der N . solle zu dem gewöhnlichen Hochgericht geführet , und all-

dorten mit dein Strang vom Leben zum Tob hingerichret werden.
Wann ein Jud zum Strang verurtheilet wird , solle derselbe zwar nicht

ben den Füssen, neben denen Hunden , wie an etlichen Orten gebrauchig, >e-
doch zum Unterschied deren Christen , an ein von dem Galgen heraus gehen¬
den Baissen , oder Schnell -Galgen gehcnsst werden.

Wchwerd.
§. 6. Der N . solle auf die gewöhnliche Nicht -Statt geführet , und all-

dorten mit dem Schwerd vom Leben zum Tod hingerichret werden.
§. v. Das Ertränckcn , wie auch das Schinden , Lebendige vergraben,

und Pfeilen , ungleichen das Dierrheilen , Radbrechen , und Hencken der Wei¬
ber ; weilen dergleichen Straffen in diesen Unseren Erb - Ländern nicht ge-
bräuchig gewesen, also soll man sich deren , wie auch des Spissens , ausser in
Auftuhren , und Lands -Verräthereyen noch fernerS erhalten.

§. 8. Wann die Verbrechen sehr groß , oder deren etliche zusammen
kommen, solle man es , jedoch aus genügsamen Ursachen, mit nachfolgenden
Deinen obverstandener Massen vermehren . ^ .

Als erstlich, Schleipfen ; andertens , mit girrenden Zangen reissen; drit¬
tens , Riemen schneiden; viertens , Zungen abschneiden, oder zum Nacken
ausreissen ; fünftens , Hand , oder Finger abschlagcn, aus welchm man »ach
Beschaffenheit deren Missethaten eines , oder mehr dein armen Zunder vor
der Lebens- Straf anthuen kan , ungelehr durch nachfolgende Unheil.

Der N . solle von denen unvernünftigen Thieren zur Nicht - Statt ge«
schleipfet, und ihme alldorten Anfangs die Zungen aus dem Rachen gerissen,
folgends er mit dem Feuer vom Leben zum Tod hingerichtet werden.

Oder , der N . solle wegen seinen grausamen , erschröcklichen Thaten auf
einen hohen Wagen geseset, darauf in der Stadt herum geführet , und zwar
Anfangs an dem ersten Ott ihme ein Zwick mit glüender Zangen in die rechte
Brust gegeben, alsdann an einem anderen Ort ( diII. das Ort jederzeit zu
benennen) ein Riem auf der lincken Seiten aus dem Rucken geschnitten, an
dem dritten Ort wiederum ein Zwick an die lincke Brust gegeben; lesrlicken
am vierten Ort abermalen ein Riem auf der rechten Seiten aus dem Rucken
geschnitten, hernach auf ein Brett gelegt, aus der Stadt bis zur Richt -Vtatt
geschleipft, ihme alldorten die rechte Hand samt dem Kopf abgeschlagen,
und sodann der Cörper in das Rad gesiechter werden ; dlk . dieses ist zu ver¬
stehen, wann es ein Mann ist, wann es aber ein Weib , sollen sodann beyde
Theil , als der Kopf , und die Hand anfein Rad , nahend bey der Strassen
aufgestecket, der tode Cörper aber unter den Galgen begraben werden.

Item , die N . solle auf die gewöhnliche Nicht -Statt geführet , ihr bey¬
de Brüst mit glücndcn Zangen heraus gerissen, und sie folgends mit dem
Schwerd von, Leben zum Tod hingerichret werden.
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2er MM Mb vierzigste ^rcicui

Uls Dungen abschneiden.
§. i.

N.solle'zu dem Pranger geführet, ihme Motten sein lasterhafte
Zungen, so weit sie aus dem Mund zu bringey, durch den Frey-Mann
abgeschnikten, selbige an den Pranger geheftet, und er sodann des

Land-Gerichts-Stadt-oder Burck-Friedens verwisen werden.
Hren abschneiden.

§. 2. DerN. solle an den Pranger gestellek, ihme beyde Ohren abge-
schnitten, selbige an den Pranger geheftet, so dann(wann es die Schwere
des Verbrechens mit sich bringet) ein ganzer oder halber Schilling gegeben,
und des Land-Gerichts ewig verwisen werden.

Zand abschlagen.
§. z. DerN. solle zum Pranger geführet, ihme Morten durch den

Frey-Mann sein rechte Hand abgeschlagen, selbige an den Pranger genagelt,
und er fvlgends des Land-Gerichts ewig verwisen werden.

§. 4. Der N. solle zum Pranger geführet, ihme Motten durch den
Frey-Mann die vorderen Glieder an denen Fingern(mit welchen er den fal¬
schen Eid geschworen) abgehauen, solche an den Pranger genagelt, letztlich
er des Land-Gerichts auf ewig verwisen werden.

uthen aushauen.
§. 5. DerN. solle an die(Nicht-Statt ) geführet, ihme Motten an

dem Pranger durch den Frey-Mann ein ganzer(oder halber) Schilling ab¬
gestrichen, und er so dann auf der Hoch-Löblichen Regierung ergangenen Be¬
fehls des Lands auf ewig verwisen werden', auch vorhero ein geschworne Urs
phed, daß er nimmermehr in dieses Land kommen wolle, von sich geben.^

Zu mercken, daß erstlich ein ganzer Schilling dreyssig, ein halber fünf¬
zehen« mich hat.

Andertens, daß bey dem Ruthen-Ausstreichen man bisweilen, nach
Art desVerbrechens, demThäter, wann er envann noch jung ist, und doch
ein grosses Laster begangen, auch derentwegen das Feuer, oder ein andere Le-
bens-Srraf verdienet hätte, einen Galgen auf den Rucken brennen solle, und
das dämmen, damit wann er nochmalen einkänie, ihme ein Straf zu der
anderen genommen werde.

Drittens, aber auf die Stirn, oder ins Gesicht solle man keinem ein
Mahl brennen lassen.

K Noch
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Noch viertens die Ruthen , mit w <cher der Missechätcr ausgestrichen

wird , vergiften , oder solche Straf durch anderwartige Mitteln wider das
Unheil scharffen lassen.

Amids - Verweisung.
Fünftens , ausser Uns , und Unserer Lands- Fürstlichen Regierung kan

kein Land- Gericht einem Ubetthäter das Land , sondern allein das Land-Ge¬
richt, Stadt - oder Burck --Frieden verweisen.

Urtheil / wann einer losgesprochen wird.
§. 6. Anfangs , wann sich kein Kläger anmeldet , und einer zur Lurgz.

non erkennet wird.
DerN . seye hiemit von aller Kläger -Klag ledig , und mussig, doch bey-

nebens dahin erkennt, daß er sich gegen dem Land-Gericht , wie sichs zu recht
gebühret , genugsam purgiren , und derentwegen seine purg -llions-Schrist in¬
ner den nächsten sechs Wochen xeremprorie einreichen solle.

Wann einer völlig ablolviret wird.
§. 7. Der N . habe sich, wie sichs zu recht gebühret , genugsam (oder)

habe sich durch die ausgestandene lorcur genugsam xurgiret , seye demnach
hiemit von aller peinlichen Straf ledig , und müssig.

Hiebey ist, wie obgemeldt , der Unkosten, Schmach , und Schaden
(wann der Kläger darein zu verurtheilen ) nicht zu vergessendes kan auch
hingegen einem , oder anderen Theil , nach Gestalt der Sachen , dieLivii -Klag
Vorbehalten werden.

§. 8- Oder wann einer von der oröinsn Straf zwar losgesprochen,
doch in ein exkrs- oräinLi-i Straf erkennet wird , kan das Urtheil also lauten:

Der N . seye zwar von der oräinan Straf des N - ( hier ist das Ver¬
brechen zu benennen) ledig, und müssig, doch zu einer excra-orämsri Straf
dahin erkennet, daß :c. hier folget die Straf.

Es ist auch jederzeit dahin zu gedencken, daß man den Abtrag gegen des
beleidigten Kinder , oder Freundschaft , wo der von Rechts -wegen Statt hat,
bey dem Urtheil nicht auslasse.

er fünfzigste ärcicul
Don der Appellation.

»N peinlichen Sachen , so auf Leib und Leben gehen, hat kein /zppella-
rlon Statt , inBedenckung derThärer entwedcrs mit genugsamenBe-
weistumen , oder eigener Bekanntnuß überwisen ist.

§. i . Wann aber ein Gefangener wider diese Unsere Ordnung von ei¬
nem Gericht beschweret wird , ist es ihm unverwehrt , solche Beschwer an.
Unsere Regierung zur billigen Abhelffung gelangen zu lassen.

Der
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!er ein und fünfzigste^rcicul
39

Von Vollziehung der Urtheil.
>M geschöpft-und bekräftigtem Urtheil ist das nächste, daß der Ge-
' richtS-Schreiber an einem gewissen hierzu bestimmten Tag in bcsetz-

kein Gericht, beywesend des aufgcsührten armen Sünders, dasselbe
öffentlich verlese, und wann der arme Sünder über des Richters letzte Frag
(welche öffentlich nach verlesenein Urtheil beschehen muß) sich zu denen Aus¬
sagen und Thaten bekennet, oder deren sonsten genugsam uberwifen ist, der
Richter ihne dem Schars-Richter, zu Vollstreckung des verlesenen Unheils,
ubergebe.̂ ebens hat der Land-Gerichts-Herr, oder Richter auf folgende Sa¬
chenö» gedencken. ^ ^ Meyseyn zwcyer Männer den armen Sünder
.„entast dren Täg vor der ffxscmion, ob er der vorigen Bekanntnutz geständig
seye befrage, hierüber ihme mit aller Bescheidenheit denTod, und Gerichts-
Taa ankünde, und ihne zu guter Vorbereitung ermahne.

^ H. 2 Andertens, daß er ihm eiferigs, und emsige Catholtsche Priester
ruaebe. welche ihn zur Heil. Beicht, und Communion ermahnen, lhn auch
ben demAussühren bis zum Tod fieifflg trösten, und zusprechen; worbey zu
mercken, daß man dem armen Sünder nicht so gleich amRicht-Tag, sondern
den Tag vorhero das Heil.Sacranient reichen solle. , , ,

« -;. Drittens, daß man ihm in solcherZeit, wie auch bey derLxecu-
lion, nicht übrig Wein zu trincken gebe, damit er nicht hierdurch an seinem
Verstand gê wachet̂ rde.^ .̂ ^ nachdem er den armen Sünder, nach
Ablesung des Unheils, dem Frey-Mann übergeben hat, den Stab zerbreche,
aufstehe, und jemands abordne, welcher Acht gebe, daß das Urtheil geschöpf¬
ter Massen vollzogen werde; den kan der Schars-Richter hernach, ob er recht
gerichtet habe, fragen, und der Abgeordnete solches dem Richter anzeigen.^ Wann aber der Thäter bey Ankündigung deSTods, oder bey Ab¬
lesung des Unheils, oder auch an der Nicht-Statt seine vorigeBekanntnus-
sen laugnete, hat man sich also zu verhalten; geschiehst das Widersprechen
aus Bosheit, allein zu Verhütung der Straf, und wäre solchestlar,soll sich
der Richter an Vollziehung des Unheils nicht hinderen lassen; geschiehet es
aber aus anderen Ursachen, und er glaubwürdige Anzeigungen seiner Un¬
schuld an die Hand gebe, oder daß die Thar ein anderer gethan habe, zeigen,
L wol beweisen kunte,' solle ihn der Richter, auch ungehm eret er ctwann
vorhero durch Zeugen überwisen gewejen wäre, Horen, und nach Gestalt der-«««m«.»» ;
cknng des Unheils in Ohnmacht fällt, oder ihne die^ "fallende Sucht, auch
anderer dergleichen Zustände, ankäme, also daß er nicht bey
aber gar stürbe, solle man in währendem Zustand, oder Ohmmcht da, Ur¬
theil nicht vollziehen, sondern verschieben; auch wann er geich"" der Nicht
Statt dahin stürbe, ohne weitere<srraf ihne an gehörige Ort, wo me^Hü¬
ter hingelegt werden, begraben; oder im Fall das Urtheil noch etwa», Wdem
roden Cörper angethan werden solle, m sich hält, dasselbe vollziehen lassen.

K 2 >' 7'
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§. 7. Daß die Fürbitt einer ledigenPerson für den armen Sünder , un¬
ter dem Vorwand der Ehe , die Vollstreckung des Urtbeils nicht hindere , ist
hierobcn im vier und vierzigsten ^ iricul , §. 1; , gemeldet worden.

K. 8- Vor Anfang jedwederer Lxecurion , so auf das Leben gehet , solle
derLand -Gerichts -Herr öffentlich ausruffen lassen, daß man an dem Schars-
Richter , imFallderMißlingung , bey Leibs - und Guts - Straf kein Hand
anlege.

§. 9. Da auch dem Scharf -Richter in Vollziehung der Lxecmioi , der
Streich mchlunge, der Strang bräche, oder durch andere Zufäll die Lxecu-
rion verhinderet wurde , so solle nichts destoweniger an dem Thäter bas ge¬
sprochene Urcheil würcklich vollzogen werden.

!er zlvey und fünfzigste^rcicul
on extra- oröinari, und willkürlichen Ztraffen.
-N denenjemgen Ubelthaten , wegen welcher kein gewisse Straf ausae-
i worffm , sondern dieselbe dem Richter , seinem besten Verstand , und

v - nach Beschaffenheit der Umstände, zu ermessen heimgcstellet ist; solle
ergedencken, daß es ihm nicht in ,ein blosseWillkur , sondern solcher Gestalt
ubergeben wird , daß er die Thal , und alle Umstände mit wolerwoaener Ver¬
nunft betrachte , und nach deren Schwer -oder Geringheit ein schweres oder
geringes Unheil denen Rechten nach, nicht aber aus seinem eigenen Willen in
geringen Sachen ein schweres, und in schweren Sachen ein geringes Unheil
falle.

Sonsteil seynd die excrs -oräinzri Straffen so vielfältig , und unter¬
schiedlich, als fast die Thacm selbst. u »«g, m>v unrer,

§. i . Darunter erstlich die Ungarischen Gränitz - Häuser , dabin
einer von Uns , oder UnsererR . De. Regierung , oder auch von einem Land-
Gerichts -Herm , jedoch auf bemeldt Unserer N . Oe. Regierung Bewilligung,
auf fern Leben- lang , oder aus gewisse Zeit umsonst zu arbeiten , oder ohne
Sold zu dienen verschalt wird ; auf solche Weis : ^

Der N . seye auf N . Jahr -lang auf der Hoch- LöblichenN . Oe Regie¬
rung ergangenen Befehl auf ( das Gränitz -Haus , ober Stadt -Graben u , be¬

schuldig kennet , und alldort so lang in Band lind Eisen zu arbeiten
^ . 2. Die Gtadk//Grabens - Straf , das ist, in dem Stadt -Graben.

m der vtadt allhier m denen Eisen öffentlich zu arbeiten , bcp welcher in Acht
zu nemmen , daß kein Land -Gerichts - Her -, und unterer Richter Macht L

Thäter die allhiestge Stadt -Grabens -Straf aufzusetzen, weilen solches
ebenfalls allein in Unlerer und Unser Lands - Fürstlichen Regierung Macht

§. z. Sonsten in denen Eisen gewisse Zeit arbeiten.
§. 4. Ein heimlich- oder öffentlicher ganzer, oder halber Schilling.
§. 5. An den Pranger stellen.
§. 6. An das Holz ( so man hievor Crentz genannt , hinfüro aber nicht

mehr IN korrna eines Creutzes , wie obgemeldt , aufgerichtet werden solle)
span-
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spannen, das Verbrechen auf ein Zettul schreiben,und samt denen gestohlenen
Sachen an den Hals hencken.

§. 7. Vor derKirchen, und ausser deö Freythofs in die prechel stellen,
und Ruthen in der Hand haben.

§. 8. Hals - Eisen tragen.
§. 9. Öffentlich in Band und.Eisen kehren.
§. 10. Gefangnuss auf ein benannte Zeit.
§. n . In der Gefängmiß gewisse Täg in Wasser und Brod fasten.
§. i2. Denen Krancken im Spittal in Eisen warten.
§. 12. Ein öffentlich- oder heimlich geistliche Buss/ welche doch in

denen Ürtheilen nicht vorzuschreiben, sondern derselben Benennung und Ge¬
stalt der geistlichen Obrigkeit zu überlassen.

§. 14. Die Land-Gerichts-Stadt-oder Burck-Friedens- Verweisung
gegen einer gemeinen, ober geschwornenUrphed.

§ i ; Geld-Straf / welche aber, wo andere Straffen ausgeworf-
fen sevnd, keineswegs vorgenommen, auch meistens zu Erhebung deren Spit-
rälern, Schulen, Kirchen, und Gebäuen, für das gemeine Wesen, sonder¬
lich in Stadt und Märckcen, angewendet werden solle.

!er drcy und fünfzigste^"icul
Won Megnadungen.

>c>eLebens-Begnadungen nach geschöpftem Urtheil gebühren Uns als
Lands-Fürsten allein, dahero solle stch kein Land-Gerichrs-Herr, wer

^der auch seye, Geist-oder Weltlich, auch der gleich Güter von Uns,
«tHrUnieren Vorfahrcrn mit eben denen Rechten und Freyheiten,als fle, oder
Mir es aebabt, an sich gebracht hätte, und durchgehends kein Richter un-
^stel en Uns bis Orts an Unseren Lands-Fürst,ichen Rechten, und tteß-Iien
en aen Einqrif, oder Abbruch zu thuen, und also keinen verurtheilen, oder
wssentlich-n Ubelthäter aus Gnaden, oder um Gelds-Willen lov zu lassen,
bey hoher Straf, die Wir Uns nach Beschaffenheit der Sachen vorzukehren
Vorbehalten. ^ ein Land-Gerichts-Hen für sich selbst, oder durch
seinen Verwalter, wie auch in Städt undMärckten, ein Richter mit Bey-
ünern noch vor dem Urtheil aus allerhand Umständen befindet, daß ein lin¬
deres Ürrbel, als sonsten insgemein auf die That gehöret, zu fällen, und er
dessen aus denen Rechten, und dieser Unserer peinlichen Ordnung genügsame
Ursachen hat, kan er es wol thuen, ist es auch schuldig.

Nach gefälltem Urtheil aber hat weder wo ein Klager vorhanden, we¬
der wo er von Amts-wegen verfährt, ein Land-Gerichts-Hm weiter nichts zu
linderen, noch von dem Urtheil aufzuheben. . . .

§ ". Da auch ein Land-Gerichts-Hm nur einem armen Sünder e,n
absonderliches Mitlciden hätte, und Uns zur Begnadung erhebliche Ursachen
vorbrachte/ wollen Wir Uns alsdann in einem und anderen Fall, nach Be¬
schaffenheit der Umstände, darauf gnädigst retolviren.

L §. Z-
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§. z. Wie dann auch?kein Land- Gericht auf diejenigen greiffen, weni¬
ger sie bestraffen solle, welche Wir etwann aus gewissen Ursachen, durch k»r
>enc,oder offenen Ruf dergestalt zu begnaden versprochen, wann sie sich selbst
angeben, und ihre heimlich begangene Missethaten offenbaren wurden.

er vier und fünfzigste^rcicui
!on denen Uand-Gertchts-Unkösten, und Ktzung.
jJeweil jederzeit auf die Vollziehung des Urtheils , auf den Lrocok.

peinliche Fragen , und Atzung, re. ein zimlicher Unkosten gehet, und
. nun jedwedererLand -Gerichts -Hen wisse, woher derselbe zu nehmen.
§. i . Als wollen Wir , daßerstlichen , wo kein Klager vorhanden , der

Thaler auch über die Bezahlung deren Schulden ganz nichts im Vermögen
hat , der Land-Gerichts - Herr , und Richter alle Atzung, und Land - Gerichts-
Unkosten auszustehen ; aber dannoch jederzeit allen verdächtigen Ubelthätern
emsig nachzustellen. Nicht weniger wegen deren Mithelffern , und was zu
Nachforschung der begangenen Thal , Verhörung deren Zeugen , Botten -Lohn,
Gerichts -Dienern , und dergleichen aufgehet , von dem Seinigen herzugeben
schuldig seyn, und keine Anlagen , oder Land - Gerichts - Unkösten auf seine
Grund -oder Land -Gerichts -Unterthanen machen.

§. 2. Eben so wenig einigen Unkosten von dem gestohlnen Gut abzie-
hen , sondern solches, gegen Erlegung des Fürlänqs deren zwey und siebenzig
Pfenning , seinem rechten Herm , so gut es in das Land - Gerichr - kommen,
ausser deren Sachen , so nicht aufzubehalten , darfür er doch gleichwol den
Werth , so viel darumen eingenommen worden , folgen lassen solle.

§. z. Hingegen wann der Beklagte zu dem Tod verurtheilet , oder son¬
sten in eine exkrs -oi-Ninaii peinliche Straf erkennet wurde , und etwas von
Gütern im Vermögen hinter sich verließe , so ist der Land-Gerichts - Herr , es
sepe gleich ein Kläger vorhanden , oder nicht , befugt , seinen aufgewmdten
billigen Gerichts -Unkosten, welchen er bey seinem guten Trauen , und Glau¬
ben specibciren solle, bey des Derurrheilten hinterlassenen Vermögen zu er¬
suchen.

§. 4 . Im Fall aber der Beklagte über die wider ihne Vorkommens An¬
zeigungen sich also pmgirre , daß er von der Missethat unschuldig, und die
Klag lreventlich , oder ohneGrund befunden wurde , so solle alsdann der Be¬
klagte nicht allein in der Haupt -Sach von der Klag , und allem Unkosten, und
Atzung losgesprochen, sondern auch der Kläger dem Land- Gerichts -Herrn die
Atzung, und Gerichts - Unkösten, wie nicht weniger dem Beklagten alle
Schmach , Schäden , Gefängnuß , und Unkösten zu erstatten , und gut zu
machen erkennet werden , allermassen oben bey dem zehenden sUricul vorgese¬
hen ist.

K. Wann der Beklagte über die wider ihne verkommene Anzeigun¬
gen, und ausgestandene losgesprochen wurde , muß ihm der Kläger
seine aufgewenbte Unkösten selbst zumeffen, der Beklagte die Atzung von dem
Seinigen bezahlen, und der Richter die Amts -Unkösten über sich nemmen.

§. 6. Doch damit sich die Land-Gerichts -Herren ihrer Unkösten in etwas
besser erhellen mögen , wollen Wir ihnen auch dieses zugelassen haben , daß sie
von der einheimisch- oder angesessenen Verbrechern Gut , wann dasselbe von

Uns
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Uns bey denen Slädr undMärckten , oder auf dem Land von denen Grund-
Herren , als Erb -los eingezogen wird , den gebührenden Land -Gerichts - Un¬
kosten, und Atzung begehren, und einforderen mögen ; doch denen Grund-
Obrigkeiten , st) darwider m st-scie befreyet seynd, an ihren üblich herge¬
brachten Freyheiten unprsstuäicirlich . ^ ^

§. 7. Ein von Uns begnadter Thäker mag auch ehender nicht entlassen
werden , bis er dem Land - Gericht allen Unkosten, und Atzung ( wann er es
anderst im Vermögen ) erstattet hat.

!er fünf und fünfzigste-srcicui
Bon deren Welthatern verlassenen Gut.

haben sich ein Zeit her» etliche, so wol Land - Gerichts -als Grund-
Herren unterstehen wollen, ein jedwederer dasjenige , was von des
Hingerichten Thäters Gütern unter ihme gelegen, es seyen Gläubiger,

oder Erben vorhanden gewesen, oder nicht , obschon auch die Straf des Ver¬
brechens solches nicht niit sich gebracht , einzuziehen, wann es aber allen Rech¬
ten , und der Billigkeit entgegen ist. ^

Als setzen, und wollen Wir , daß kein Land -Gerichts -oder Grund -Herr
einiges Thäters hinterlassenes Gut einziehe, weniger ihme zueigne.

§. i . Es bringe dann erstlich das Verbrechen , neben derLebens -Straf,
auch zugleich dieEinziehung des Guts , in dieser Unserer Land- Gerichts -Ord¬
nung ausdrücklich mit sich. ,

Andertens , oder es verliefst der Thaler keine Erben , bis m den zehen-
denGrad inclulive , und stürbe ohneTestament , in welchenFällen in Unseren
Städt undMärckten der angesessenen, oder vermögigenUbelthäter Haab und
Güter Unserer Lands - Fürstlichen Cammer ; veränderen Unterthanen aber
fahrende Haab dem Land - Gerichts - die ligenden aber jedwederem Grund-
Herm , darunter sie gelegen, zufallen sollen, doch denenjenigen, so ( wie vor-
gemeldt ) absonderlich befreyet seynd, ohne Nachrheil.

§. 2. Wann der Thäter flüchtig ist, solle der Land-Gerichts -Herr , oder
da er angesessen, dessen Grund - Herr , in grossem Verbrechen , da man auch
wider einen Abwesenden verfahren kan, sein Gut beschreiben, und bis zu
Austrag der Sachen niemand nichts darvon erfolgen, oder verwenden lassen,
ausser der nothwendigen Unterhaltung des Weibs , Kinder , und Dienst-
SöttbU.

Von dem Gut derenjenigen, die sich selbst entleiben , ist Hierunken zu
finden. ,

!ec sechsM fünfzigste^«icul
Ion denen Urpheden.

-Ann einer nicht genugsam überwisen ist , oder wann einer nicht so
viel in der loi -cm- bekennet, daß er gerichtet werden könte, oder
wann er des Land-Gerichts verwisen , in ein exer»- c»-6mg, i Straf

verunheilet , oder auch von Uns begnadet wird , solle derLand -Gerichts -Herr
L 2 ihne
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ihne nicht ehender entlassen, oder des Land-Gerichts verweisen, er habe dann
schriftliche, auch wann es die Schwere des Verbrechens erforderet, ein mit
einem Eid bestättigte Versicherung hinterlassen, daß er weder für sich sechsten,
noch durch andere gegen dem Land-Gerichts-Grund-Hmn, deren Beamten,
Unterthanen, dessen Grund, und Boden, rc. zu keiner Zeit dasjenige, was
mit ihm vorgcnommen worden, auf einige Weis, wie die immer erdacht
werde» möchte, rächen, sondern in allem dcm Urtheil Nachkommen solle, und
wolle, die Form der Urphed kan beyläuffig also lauten:

Worm einer geschwornen Urphed.
N. N. bekenne hiemit Kraft dieser geschwornen Urphed, daß, nach-

deine ich in das Land-GerichtN.geliferet, auch wegen der wider mich
verkommenen Anklag, Jnzicht, und starcken Vermutungen mit mir

Land-Gerichts-mässig verfahren, und durch Urtheil und Recht erkennet wor¬
den, daß( allhier ist der Inhalt des Unheils zu setzen.)

Als gelobe, versvriche, und zusage ich bey meinem Cörperlichen Eid,
daß ich weder an der Grund-noch Land-Gerichts-Obrigkeit, deroUntertha¬
nen, Angehörige», oder sonsten jemands anderen, wer der auch seye, auf
keinerlei) Weis noch Weeg, einige Gewalt, noch Nach, weder durch mich,
noch andere meinetwegen, der mit mir vorgehabten gerichtlichen Handlungen
halber suchen, selbst üben, Uriach geben, noch darzu auf cinigeWeis Behelf
thuen, sondern alles, so wol bei) mir, als bey denen Meinigcn in ewige Ver¬
gessenheit stellen wolle.

Zum Fall aber ich für mich selbst, oder jemands anderen meinetwegen
obbesagter gegen mir rechtmässig vorgenommenen Handlungen halber das ge¬
ringste, sowol gegen der Grund-als Land-Gerichts-Obrigkeit, oder jemands
anderen, äffern, rächen, oder auch deßhalben dröhlich feyn wurde, solle ge¬
gen mir, als gegen einem meineidigen Urphed-Brecher ohne alle Gnad, nach
Ausweisung der Land-Gerichts-Ordnung, verfahren werden.

Urkund dessen, habe ich diese Urphed mit meinem körperlichen Eid be¬
kräftiget, auch solche mit Hand und Pettschafl verfertigter der Grund-und
Land-Gerichts-Obrigkeit zugestellet. auf dem SchloßN. denN.Tag,
desN.MonatS, in demN.Jahr.

Dieses ist nur ein beyläufige Form, welche nach Beschaffenheit, und
Umstände der Thar, und derThäter zu änderen, und einzurichten.

Von der Urphed-Brecher«Straf ist hernacher an seinem Ort bey dem
neunzigsten-Vi cicul zu finden.

er sieben und fünfzigste^rücui

^Jeweils» die Scharf-Richter insgemein unbarmherzige Leut feynd, solle
der Richter, sonderlich bey der peinlichen Frag, Acht haben, damit
die rechte Maß durch sie nicht überschritten werde.

§. i . Wie auch, daß er gewöhnliche, und nicht neu-erfundene Werck-
Zeugfür sich selbst, ohne Bewilligung, gebrauche.
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§. 2. Daß er das geschöpfte Urtheil recht mercke, und vollziehe, auch

die armen Sünder nicht übereile, noch an der Geistlichen Zusprechung verhin¬
dere, weniger zur Verzweiflung Ursach gebe.

§. z. Obwolen ihm ein sichere Freyyeit ausgenlffen,und gehalten wird,
solle er doch, wann er unrecht richtet, nach Gestalt der Sachen, und Richter¬
lichen Erkanntnuß gestraft werden.

^er acht und ^rcicu!
'on dem Goch-Gericht/ oder Galgen, und dessen

Erhebung.
ein Land-Gerichts-Herr ein Hoch-Gericht aufricbtet, muß er

wenigst vier und zwanzig Ellen weit von seines Nachbaren Grund
setzen, damit der Schatten denselben nicht berühre.

. i . Ob zwar ein Land-Gerichts-Herr derentwegen das Land-Gericht
nicht verwürckt, daß er keinen Galgen aufgericht, oder daß derselbe eingefal¬
len, und von langer Zeit her», weilen sich kein Fall zugetragen, daß man des¬
sen bedürft harte, nicht erhebt worden ist, so sollen doch die Hoch Gerichtet
zum Abscheu, und darumen jederzeit erhoben seyn, damit wann sich ein Fall
ereignet, der arme Sünder in der Gefängnuß bis auf die Erbauung des Ge¬
richts nicht warten, und leiden därffe.

§. 2. Wo sich auch die in deni Land-Gericht, oder in
Städt und Märckren vorhandene Handw

weiten, solle man es UnsererN " -
s'

onde des

l
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